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A) Satzungen, Verordnungen und 
Bekanntmachungen der Region 
Hannover

u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Jacek Mach

An die nachstehende Person

Name:  Mach
Vorname(n):  Jacek
Geburtsdatum:  29.04.1987
letzte bekannte Anschrift:  Fliederweg 2,  
 30890 Barsinghausen

werden zwei Dokumente der Region Hannover, Hil-
desheimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
10.12.2024, Aktenzeichen 51.02-A-136872R, öffentlich 
zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o. g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Die Dokumente können während der Dienstzeiten un-
ter folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 51.02 – Wirtschaftliche Jugendhilfe
2. Stock, Raum Nr. N201
Hildesheimer Str. 18, 30169 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 19.12.2024

Der Regionspräsident
Im Auftrag 

Bornemann

– – –

u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Artur Ziemann

An die nachstehende Person

Name:  Ziemann
Vorname(n):  Artur
letzte bekannte Anschrift:  Im Vorfelde 11,  
 30916 Isernhagen  
 (Deutschland)

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
09.12.2024, Aktenzeichen 32.09 H-AZ1076, öffentlich zu-
gestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o. g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.09 – Fachbereich Öffentliche Sicherheit
Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Rendsburger Str. 34, 30659 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 19.12.2024

Der Regionspräsident
Im Auftrag 
Clemente

– – –
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u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
ASG Niedersachsen GmbH

An die nachstehende juristische Person

Name / Bezeichnung:  ASG Niedersachsen GmbH
letzte bekannte Anschrift:  Am Pferdemarkt 4,  
 30853 Langenhagen

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
10.12.2024, Aktenzeichen 32.09 / H-AZ2120, öffentlich 
zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da die ju-
ristische Person, zur Anmeldung einer inländischen 
Geschäftsanschrift zum Handelsregister verpflichtet ist 
/ wäre und eine Zustellung weder unter der eingetrage-
nen Anschrift noch unter einer im Handelsregister ein-
getragenen Anschrift einer für Zustellungen empfangs-
berechtigten Person oder einer ohne Ermittlungen 
bekannten anderen inländischen Anschrift möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.09 – Fachbereich Öffentliche Sicherheit
Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Rendsburger Str. 34, 30659 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 19.12.2024

Der Regionspräsident
Im Auftrag

Siems

– – –

u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
COURAGE Security GmbH

An die nachstehende juristische Person

Name / Bezeichnung:  COURAGE Security GmbH
letzte bekannte Anschrift:  Rudolf-Diesel-Str.17, 
 31311 Uetze

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
06.12.2024, Aktenzeichen 32.09 H-CS 1157, öffentlich zu-
gestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da die ju-
ristische Person, zur Anmeldung einer inländischen 
Geschäftsanschrift zum Handelsregister verpflichtet ist 
/ wäre und eine Zustellung weder unter der eingetrage-
nen Anschrift noch unter einer im Handelsregister ein-
getragenen Anschrift einer für Zustellungen empfangs-
berechtigten Person oder einer ohne Ermittlungen 
bekannten anderen inländischen Anschrift möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.09 – Fachbereich Öffentliche Sicherheit
Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Rendsburger Str. 34, 30659 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 26.12.2024

Der Regionspräsident
Im Auftrag

Beslagic

– – –
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u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Dragan Mitroviƈ

An die nachstehende Person

Name:  Mitroviƈ
Vorname(n):  Dragan
letzte bekannte Anschrift:  Bahnhofstr. 9 A,  
 30916 Isernhagen

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
10.12.2024, Aktenzeichen 32.09/H-DM1124, öffentlich 
zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o. g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.09 – Fachbereich Öffentliche Sicherheit
Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Rendsburger Str. 34, 30659 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 19.12.2024

Der Regionspräsident
Im Auftrag 

Knobel

– – –

u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Justyna Bullmann

An die nachstehende Person

Name:  Bullmann
Vorname(n):  Justyna
Geburtsdatum:  27.05.1998
letzte bekannte Anschrift:  Scheidestr. 17,  
 30625 Hannover  
 (Deutschland)

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
10.12.2024, Aktenzeichen 32.09 H-J2719, öffentlich zu-
gestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o. g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.09 – Fachbereich Öffentliche Sicherheit
Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Rendsburger Str. 34, 30659 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 19.12.2024

Der Regionspräsident
Im Auftrag 

Kneisel

– – –
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u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Geno Nedyalkov

An die nachstehende Person

Name:  Nedyalkov
Vorname(n):  Geno
Geburtsdatum:  19.11.1966
letzte bekannte Anschrift:  Goldenstedter Str. 60,  
 27793 Wildeshausen 
 (Deutschland)

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
10.12.2024, Aktenzeichen 32.09 H-KC7119, öffentlich zu-
gestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o. g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.09 – Fachbereich Öffentliche Sicherheit
Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Rendsburger Str. 34, 30659 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 19.12.2024

Der Regionspräsident
Im Auftrag 

Kneisel

– – –

u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Vytas Jaršovas

An die nachstehende Person

Name:  Jaršovas
Vorname(n):  Vytas
letzte bekannte Anschrift:  Bärenhof 23,  
 30823 Garbsen  
 (Deutschland)

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
09.12.2024, Aktenzeichen 32.09 H-KC8746, öffentlich zu-
gestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o. g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.09 – Fachbereich Öffentliche Sicherheit
Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Rendsburger Str. 34, 30659 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 19.12.2024

Der Regionspräsident
Im Auftrag 
Clemente

– – –
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u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Sevdin Kemilov

An die nachstehende Person

Name:  Kemilov
Vorname(n):  Sevdin
Geburtsdatum:  24.02.1969
letzte bekannte Anschrift:  Wilhelmstr. 10,  
 31275 Lehrte

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
09.12.2024 Aktenzeichen 32.09 / H-PS9669, öffentlich 
zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da eine Zu-
stellung an die o. g. Person in das Ausland nicht möglich 
ist/war oder keinen Erfolg verspricht.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.09 – Fachbereich Öffentliche Sicherheit
Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Rendsburger Str. 34, 30659 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 19.12.2024

Der Regionspräsident
Im Auftrag

Siems

– – –

u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Tonći Samardžić

An die nachstehende Person

Name:  Samardžić
Vorname(n):  Tonći
letzte bekannte Anschrift:  Osterland 9,  
 31832 Springe  
 (Deutschland)

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
10.12.2024, Aktenzeichen 32.09 HH-AM4915, öffentlich 
zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da eine Zu-
stellung an die o. g. Person in das Ausland nicht möglich 
ist/war oder keinen Erfolg verspricht.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.09 – Fachbereich Öffentliche Sicherheit
Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Rendsburger Str. 34, 30659 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 19.12.2024

Der Regionspräsident
Im Auftrag
Clemente

– – –
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u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Samantha Bothe

An die nachstehende Person

Name:  Bothe
Vorname(n):  Samantha
Geburtsdatum:  09.12.2001
letzte bekannte Anschrift: Wunstorfer Landstraße 69,  
 30453 Hannover

werden zwei Dokumente der Region Hannover, Hil-
desheimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf 
den 03.12.2024 und 06.12.2024, Aktenzeichen 51.02-A-
042906B, öffentlich zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o. g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Die Dokumente können während der Dienstzeiten un-
ter folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 51.02 – Wirtschaftliche Jugendhilfe
2. Stock, Raum Nr. N205,
Hildesheimer Straße 18, 30169 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 19.12.2024

Der Regionspräsident
Im Auftrag

Simsek

– – –

u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Piotr Olejnik

An die nachstehende Person

Name:  Olejnik
Vorname(n):  Piotr
Geburtsdatum:  27.11.2003 
letzte bekannte Anschrift:  Sommerfeldstr. 22,   
 30419Hannover  
 (Deutschland)

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
11.12.2024, Aktenzeichen 32.09 H-KC1395, öffentlich zu-
gestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o. g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.09 – Fachbereich Öffentliche Sicherheit
Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Rendsburger Str. 34, 30659 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 19.12.2024

Der Regionspräsident
Im Auftrag
Clemente

– – –
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u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover –  
Codrin Pascu

An die nachstehende Person

Name:  Pascu
Vorname(n):  Codrin
letzte bekannte Anschrift:  Bärenhof 23,  
 30823 Garbsen

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
11.12.2024, Aktenzeichen 32.09. H-KC9202, öffentlich 
zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o. g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.09 – Fachbereich Öffentliche Sicherheit
Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Rendsburger Str. 34, 30659 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 19.12.2024

Der Regionspräsident
Im Auftrag

Seggebruch

– – –

u	 Öffentliche Bekanntmachung über die 
Konsequenzen des BVerwG-Urteils vom 
27.04.2023 für die Deichverbände Hodenhagen, 
Eilte und Leinetal – hier: Feststellung der 
Nichtigkeit und Einsetzung von Liquidatoren

In Abstimmung mit dem Niedersächsischen Ministe-
rium für Umwelt, Energie und Klimaschutz (MU) hat 
der Heidekreis in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde 
nach dem Wasserverbandsgesetz (WVG) für die seiner 
Aufsicht unterliegenden Deichverbände geprüft, ob 
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) 
vom 27.04.2023 (Az. 10 C 1.23) für die Verbände Konse-
quenzen verursacht.

Im vorgenannten Urteil heißt es, dass der in der Ver-
bandssatzung benannte Hinweis, dass sich das Ver-
bandsgebiet aus der in der Anlage zur Satzung beige-
fügten Karte ergibt, ohne eine Veröffentlichung dieser 
Landkarte zur Gesamtnichtigkeit der Satzung des ge-
gründeten Verbandes führt (vgl. Rd-Nrn. 15 und 16). 
Dieser Tatbestand wurde bei der Bekanntmachung der 
Satzungen der Deichverbände Hodenhagen, Eilte und 
Leinetal erfüllt. Die Satzungen wurden im Amtsblatt 
des Landkreises Soltau-Fallingbostel bekanntgegeben. 
Die als Anlage zur Satzung beigefügte Karte, aus der 
sich das Verbandgebiet ergibt, war nicht Bestandteil der 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Soltau-
Fallingbostel.

Da die Gründungssatzungen der benannten Deichver-
bände also gegen das Erfordernis der Bestimmtheit 
des Verbandsgebietes nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 WVG versto-
ßen haben und die Satzungen deshalb nichtig waren, 
sind die Verbände wegen § 7 Abs. 1 Satz 2 WVG nicht 
rechtswirksam gegründet worden (vgl. auch Rd-Nr. 20).

Analog zu § 63 Abs. 1 WVG kann die Aufsichtsbehörde 
bei der Abwicklung des Vermögensbestandes des Ver-
bands einen oder mehrere Liquidatoren mit der recht-
lichen Stellung des Vorstands bestellen, wenn es aus 
Gründen des öffentlichen Interesses erforderlich ist.

Der Heidekreis als Aufsichtsbehörde sieht das Erfor-
dernis zur Bestellung von Liquidatoren aus Gründen 
des öffentlichen Interesses darin, dass es notwendig 
ist, die Vertretungsbefugnis und die Verfügungsmacht 
über das Verbandsvermögen in der Abwicklungspha-
se zu regeln. Die Befugnis des Vorstands, weiter für 
den Verband zu handeln, ist durch die Rechtsmängel 
bei der Gründung ebenfalls grundlegend in Frage ge-
stellt. Deshalb führt die Aufsichtsbehörde eine Klärung 
herbei, wer in der Phase der Abwicklung berechtigt ist, 
den jeweiligen Verband zu vertreten.

Der Heidekreis als Aufsichtsbehörde hat für die Deich-
verbände Hodenhagen und Eilte Herrn Dipl.-Ing. Tho-
mas Lucas, Geschäftsführer des Dachverbands Al-
ler-Böhme, und für den Deichverband Leinetal Herrn 
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Dipl.-Kfm. Gaylord Kurre, Geschäftsführer des Kreisver-
bands für Wasserwirtschaft Nienburg, mit sofortiger 
Wirkung als Liquidatoren bestellt. 

Zum weiteren Vorgehen und zur Abwicklung des Auf-
lösungsverfahrens werden der Liquidator sowie der 
Heidekreis als Aufsichtsbehörde mit den bisher amtie-
renden Vorständen in Kontakt treten.

Wer als Gläubiger einen Anspruch gegen die genann-
ten Verbände hat, wird aufgefordert, diese gegenüber 
dem jeweiligen Liquidator anzumelden.

Entsprechend § 63 Abs. 2 WVG gelten bis zur Beendi-
gung der Abwicklung für die Aufsicht und die Rechts-
verhältnisse der bisherigen Verbandsmitglieder unter-
einander sowie zu dritten Personen die Vorschriften 
dieses Gesetzes und die Bestimmungen der Satzung, 
soweit sich nicht aus dem Wesen der Abwicklung etwas 
anderes ergibt.

In Bezug auf Beitragsbescheide der Verbände hat das 
oben genannte Urteil des BVerwG festgestellt, dass die-
se nicht nichtig sind. Daher bleiben Bescheide, gegen 
die nicht innerhalb der Rechtsbehelfsfrist Klagen erho-
ben wurden, wirksam.

Das Urteil des BVerwG vom 27.04.2023 ist unter folgen-
dem Link einzusehen:
https://www.bverwg.de/270423U10C1.23.0

Der Heidekreis arbeitet daran, neue Deichverbände zu 
gründen, die die Aufgaben der unwirksam gegründe-
ten Verbände künftig fortführen sollen.

Soltau, 12.12.2024

Landkreis Heidekreis
Der Landrat 

In Vertretung
Schulze

– – –

B) Satzungen und Bekanntmachungen der 
Städte und Gemeinden

1. Stadt Burgwedel

u	 Satzung über die Festsetzung der Hebesätze 
für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt 
Burgwedel (Hebesatzsatzung)

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG), des 
§ 1 des Niedersächsischen Kommunalabgabengeset-
zes (NKAG), der §§ 1 und 25 des Grundsteuergesetzes 
(GrStG), der §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuergesetzes 
(GewStG) und des § 1 des Gesetzes zur Übertragung 
der Festsetzung und Erhebung von Realsteuern auf die 
hebeberechtigten Gemeinden (Realsteuer-Erhebungs-
gesetz) in den zur Zeit geltenden Fassungen hat der Rat 
der Stadt Burgwedel in seiner Sitzung am 12.12.2024 fol-
gende Hebesatzsatzung beschlossen:

§ 1 
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt 
festgesetzt:

1.  Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen  

Betriebe (Grundsteuer A)  450 v. H.
b) Für die Grundstücke  

(Grundsteuer B)  450 v. H.

2.  Gewerbesteuer 435 v. H.

§ 2 
Aufkommensneutralität

Für die Grundsteuer A beträgt der ermittelte aufkom-
mensneutrale Hebesatz 590 v. H. Ein nach den Vorschrif-
ten des § 7 Abs. 1 Niedersächsisches Grundsteuergesetz 
für die Grundsteuer B zu ermittelnder aufkommensneu-
traler Hebesatz beträgt 447 v. H. 

§ 3 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Stadt Burgwedel, den 12.12.2024

Stadt Burgwedel
Ortrud Wendt

Bürgermeisterin

– – –
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2. Stadt Gehrden

u	 Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
und Gebühren für die Entwässerung der Stadt 
Gehrden (Entwässerungsabgabensatzung)

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), in Verbin-
dung mit den §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kom-
munalabgabengesetzes (NKAG), des § 96 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Wassergesetzes, des § 9 des Abwas-
serabgabengesetzes in Verbindung mit den §§ 5 Abs. 1 
und 6 Abs. 2 des Niedersächsischen Ausführungsgeset-
zes zum Abwasserabgabengesetz (Nds. AG AbwAG), 
jeweils in den zurzeit gültigen Fassungen, hat der Rat 
der Stadt Gehrden in seiner Sitzung am 11.12.2024 fol-
gende Satzung über die Erhebung von Beiträgen und 
Gebühren für die Entwässerung der Stadt Gehrden be-
schlossen: 

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Allgemeines

Die Stadt Gehrden betreibt die Kanalisations- und Ab-
wasserreinigungsanlagen (öffentliche Abwasseranla-
gen zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung / Misch-
wasserbeseitigung) im gesamten Stadtgebiet sowie zur 
dezentralen Niederschlagswasserbeseitigung in einzel-
nen Stadtteilen als mehrere selbstständige öffentliche 
Einrichtungen nach Maßgabe der Satzung über die 
Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Gehrden vom 
14.12.2022.

Die Stadt Gehrden erhebt nach Maßgabe dieser Sat-
zung:

a) Beiträge zur Deckung des Aufwands für die zentra-
le Schmutzwasserbeseitigung,

b) Beiträge zur Deckung des Aufwands für die Nieder-
schlagswasserbeseitigungsanlagen,

c) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme 
der öffentlichen Abwasseranlagen (Schmutzwas-
ser und Regenwasser),

d) Kostenerstattungen für die Herstellung der Grund-
stücksanschlüsse von Sammler bis Grundstücks-
grenze

Soweit es sich im Einzelfall um steuerbare und steuer-
pflichtige Leistungen i. S. d. UStG handelt, wird die Um-
satzsteuer in gesetzlich geltender Höhe zusätzlich zum 
ausgewiesenen Kosten- / Gebührentarif erhoben.

II. Abwasserbeitrag

§ 2 
Grundsatz

(1) Die Stadt erhebt, soweit der Aufwand nicht durch 
Abwassergebühren oder auf andere Weise gedeckt 
wird, für die Herstellung, Verbesserung oder Er-
neuerung der der Schmutzwasserbeseitigung die-
nenden Einrichtungen der öffentlichen Abwasser-
anlage bis zu ihrer im Sinne des kommunalen Ab-
wasserbeseitigungskonzepts erstmaligen Herstel-
lung Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen 
besonderen wirtschaftlichen Vorteile. Für Maß-
nahmen nach der erstmaligen Herstellung werden 
Beiträge ggfs. in einer gesonderten Satzung fest-
gelegt.

(2) Die Stadt erhebt 
entsprechende Abwasserbeiträge für die einzelnen 
Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen.

(3) Der Abwasserbeitrag deckt nicht die Kosten für 
den Grundstücksanschluss.

§ 3
Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an 
die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen 
werden können und für die

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder 
gewerblich genutzt werden dürfen,

b) eine baulich oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrs-
auffassung Bauland sind und nach der ge-
ordneten baulichen Entwicklung in der Stadt 
Gehrden zur Bebauung, gewerblich oder 
gleichwertigen Nutzung ansteht.

(2) Wird ein Grundstück an öffentliche Abwasseranla-
gen tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der 
Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzung 
der Ziff. 1 nicht erfüllt ist.

(3) Ein Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grund-
sätzlich das Grundstück im bürgerlichrechtlichen 
Sinne.

§ 4
Beitragsmaßstab

I.  Der Abwasserbeitrag wird für die Schmutzwasser-
beseitigung nach einem nutzungsbezogenen Flä-
chenbeitrag berechnet.
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(1) Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flä-
chenbeitrages werden für das erste Vollgeschoss 
25  % und für jedes weitere Vollgeschoß 15 % der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht.

 Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach 
landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. 
Ist eine Geschoßzahl wegen der Besonderheiten 
des Bauwerkes nicht feststellbar, werden bei indus-
triell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 
m und bei allen in anderer Weise baulich oder ge-
werblich genutzten Grundstücken je angefangene 
2,50 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss ge-
rechnet.

(2) Als Grundstücksfläche gilt:

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Be-
bauungsplanes liegen, die gesamte Fläche, 
wenn für das Grundstück im Bebauungsplan 
bauliche oder gewerbliche Nutzung festge-
setzt ist,

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des 
Bebauungsplanes hinausreichen, die Fläche 
im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für 
diese darin bauliche oder gewerbliche Nut-
zung festgesetzt ist,

c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungs-
plan besteht und die innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils liegen (§ 34 
BauGB), die Gesamtfläche des Grundstücks, 
höchstens jedoch die Fläche zwischen der 
jeweiligen Straßengrenze und einer von Ab-
stand vom 50 m dazu verlaufenden Paral-
lelen; bei Grundstücken, die nicht an eine 
Straße angrenzen oder nur durch einen zum 
Grundstück gehörenden oder mit Baulast 
verbundenem Weg mit einer Straße verbun-
den sind, die Fläche zwischen der der Straße 
zugewandten Grundstückseite und einer im 
Abstand von 50 m dazu verlaufenden Paralle-
len,

d) bei Grundstücken, die über die sich lt. a) – c) 
ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder ge-
werblich genutzt sind, die Fläche zwischen 
der jeweiligen Straßengrenze bzw. im Falle 
von lt. c) der der Straße zugewandten Grund-
stücksseite und einer Parallelen hierzu, die in 
einer Tiefe verläuft, die der übergreifenden 
Bebauung oder gewerblichen Nutzung ent-
spricht,

e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan 
sonstige Nutzung ohne oder mit nur unter-
geordneter Bebauung festgesetzt ist oder 
die innerhalb eines im Zusammenhang be-

bauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden (z. B. Schwimmbäder, 
Camping-, Sport- und Festplätze – nicht aber 
Friedhöfe) 75 % der Grundstücksfläche,

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan 
die Nutzung als Friedhof festgesetzt ist oder 
die innerhalb eines im Zusammenhang be-
bauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so 
genutzt werden, die Grundfläche der an die 
Abwasseranlage angeschlossenen Baulich-
keiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermit-
telte Fläche wird diesen Baulichkeiten derge-
stalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils 
im gleichen Abstand von den Außenwänden 
der Baulichkeiten verlaufen,

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an die 
Abwasseranlage angeschlossenen Baulich-
keiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermit-
telte Fläche wird diesen Baulichkeiten derge-
stalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils 
im gleichen Abstand von den Außenwänden 
der Baulichkeiten verlaufen,

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellung eine 
der baulichen Nutzung vergleichbare Nut-
zung zugelassen ist (z. B. Abfalldeponie), die 
Fläche des Grundstücks, auf die sich die Plan-
feststellung bezieht.

(3) Als Zahl der Vollgeschosse nach Ziff. 1) gilt:

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin 
festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse;

b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan 
die Zahl der Vollgeschosse nicht festgesetzt, 
sondern nur eine Baumassenzahl oder nur 
die Höhe der baulichen Anlagen angege-
ben ist, die durch 3,5 geteilt höchstzulässige 
Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe auf ganze 
Zahlen gerundet,

c) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen 
oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die 
Zahl von einem Vollgeschoß,

d) die Zahl der tatsächlichen oder sich durch 
Umrechnung ergebenden Vollgeschosse, 
wenn aufgrund von Ausnahmen oder Befrei-
ungen die Zahl der Vollgeschosse nach lt. a) 
oder die Baumassenzahl bzw. die Gebäude-
höhe nach lt. b) überschritten werden,
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e) soweit kein Bebauungsplan besteht:

• bei bebauten Grundstücken die Zahl 
der tatsächlich vorhandenen Vollge-
schosse,

• bei unbebauten Grundstücken die Zahl 
der in der näheren Umgebung über-
wiegend vorhandenen Vollgeschosse,

• bei Grundstücken, die mit einem Kir-
chengebäude bebaut sind, wird das 
Kirchengebäude als eingeschossiges 
Gebäude behandelt.

f) soweit in einem Bebauungsplan weder die 
Zahl der Vollgeschosse noch die Baumassen-
zahl bzw. die Gebäudehöhe bestimmt sind, 
der in der näheren Umgebung überwiegend 
festgesetzte und/oder tatsächlich vorhande-
ne (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach lt. a) 
oder lt. b),

g) bei Grundstücken, für die im Bebauungs-
plan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder 
die außerhalb von Bebauungsplangebieten 
tatsächlich so genutzt werden (z. B. Sport-, 
Fest- und Campingplätze, Schwimmbäder, 
Friedhöfe) wird ein Vollgeschoss angesetzt,

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 
BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluss eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – be-
zogen auf die Fläche nach Ziff. 2 lt. h) – ein 
Vollgeschoss angesetzt.

(4) Bei Grundstücken die im Geltungsbereich einer 
Satzung nach § 4 Abs. 4 WoBauErIG liegen, sind 
zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für:

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung 
Bestimmungen über das zulässige Nutzungs-
maß getroffen sind,

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, 
wenn die Satzung keine Zustimmungen über 
das zulässige Nutzungsmaß enthält.

II. Der Abwasserbeitrag für die Niederschlagswasser-
beseitigung wird nach einem nutzungsbezogenen 
Flächenbeitrag berechnet.

(1) Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flä-
chenbeitrages wird die Grundstücksfläche mit der 
Grundstücksflächenzahl vervielfacht.

(2) Die Grundstücksfläche ist nach I. Ziff. 2.) zu ermit-
teln.

(3) Als Grundflächenzahl nach Ziff. 1.) gilt:

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin 
festgesetzte höchstzulässige Grundflächen-
zahl,

b) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in 
einem Bebauungsplan eine Grundflächen-
zahl nicht bestimmt ist, die folgenden Werte:

• Kleinsiedlungs-, Wochenendhaus-  
und Campingplatzgebiete  0,2

• Wohn-, Dorf-, Misch- und  
Ferienhausgebiete  0,4

• Gewerbe-, Industrie- und Sonder- 
gebiete i.S. von § 11 BauNVO  0,8

• Kerngebiete   1,0

c) für Sport- und Festplätze sowie für selbstän-
dige Garagen- u. Einstellplatzgrundstücke 1,0

d) für Grundstücke im Außenbereich 
(§ 35 BauGB), bei Friedhofsgrundstücken und 
Schwimmbädern  0,2

e) für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 
BauGB), bei denen durch Planfeststellung 
eine der baulichen Nutzung vergleichbare 
Nutzung zugelassen ist,  1,0

f) Die Gebietseinordnung gemäß lt. b) richtet 
sich für Grundstücke,

• die im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes liegen, nach der Festset-
zung im Bebauungsplan,

• die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils liegen (§ 34 BauGB), 
nach der vorhandenen Bebauung in 
der näheren Umgebung.

(4) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer 
Satzung nach § 4 Abs. 4 WoBauErlG liegen, sind 
zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für:

a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung 
Bestimmungen über das zulässige Nutzungs-
maß getroffen sind,

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, 
wenn die Satzung keine Bestimmungen über 
das zulässige Nutzungsmaß enthält, wobei 
dann einheitlich die Grundflächenzahl von 
0,4 gilt.
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§ 5
Beitragssatz

(1) Die Beitragssätze für die Herstellung der zentralen 
öffentlichen Abwasseranlagen betragen bei der

a) Schmutzwasserbeseitigung  7,20 €/m²

b) Niederschlagswasserbeseitigung  4,60 €/m²

(2) Die Beitragssätze für die Anschaffung, Erweite-
rung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen 
Abwasseranlagen werden im Einzelfall unter Anga-
be des Abgabentatbestandes in einer besonderen 
Satzung festgelegt.

§ 6
Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 
Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erb-
baurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers 
der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Mehrere 
Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner.

(2) Bei Rechtsnachfolge gehen alle Verpflichtungen 
auf den Rechtsnachfolger über. Die etwaige per-
sönliche Haftung des Rechtsvorgängers bleibt 
hiervon unberührt.

§ 7
Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfer-
tigen Herstellung der der Schmutzwasserbeseiti-
gung oder Niederschlagswasserbeseitigung die-
nenden Einrichtung der Abwasseranlage vor dem 
Grundstück. Bei unbebauten Grundstücken mit 
Versickerungsmöglichkeit und Eigenentsorgungs-
pflicht entsteht die Beitragspflicht zur Nieder-
schlagswasserbeseitigung erst, wenn nach Bebau-
ung die Versickerungsmöglichkeit entfällt. 

(2) Beiträge können auch für die weiteren Teile der 
öffentlichen Abwasseranlagen erhoben werden, 
wenn diese Teile selbstständig für das Grundstück 
benutzbar sind.

(3) Ist ein Grundstück an die öffentliche Abwasseran-
lage tatsächlich angeschlossen, entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem Anschluss, frühestens jedoch 
mit dessen Genehmigung.

§ 8
Vorleistung

Auf die künftige Beitragsschuld können angemesse-
ne Vorausleistungen verlangt werden, sobald mit der 

Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. 
Die Höhe der Vorausleistung ist nach Maßgabe des in 
§ 4 l. bestimmten Beitragsmaßstabes und des in § 4 
Abs. 2 festgelegten Beitragssatzes mit einem angemes-
senen Prozentsatz zu ermitteln.

§ 9
Veranlagung, Fälligkeit

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt 
und einen Monat nach Zustellung des Bescheides fällig. 
Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung.

§ 10
Ablösung

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht 
entstanden ist, kann die Ablösung durch Vertrag 
vereinbart werden. Die Höhe des Ablösungsbetra-
ges ist nach Maßgabe des in § 4 I. bestimmten Bei-
tragsmaßstabes und des in § 4 Abs. 2 festgelegten 
Beitragssatzes zu ermitteln.

(2) Durch die Zahlung des Ablösungsbetrages wird die 
Beitragspflicht endgültig abgegolten.

III. Kanalbenutzungsgebühr

§ 11
Grundsatz

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen zentralen 
Abwasseranlagen werden Benutzungsgebühren (Ab-
wassergebühren) in Bezug auf die Grundstücke erho-
ben, die an die öffentlichen zentralen Abwasseranlagen 
angeschlossen sind oder in diese entwässern. Sie wer-
den getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasser, 
und zwar nach verschiedenen Maßstäben berechnet.

§ 12
Gebührenmaßstab für die  

Schmutzwassergebühr

(1) Die Abwassergebühr für die Schmutzwasserent-
wässerung (Schmutzwassergebühr) wird nach 
der Schmutzwassermenge bemessen, die in die 
öffentliche zentrale Schmutzwasseranlage ge-
langt. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 cbm 
Schmutzwasser.

(2) Als in die öffentliche Schmutzwasseranlage ge-
langt gelten:

a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder 
privaten Wasserversorgungsanlagen zuge-
führte und durch Wassermesser ermittelte 
Wassermenge,
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b) die auf dem Grundstück gewonnene oder 
dem Grundstück sonst zugeführte Wasser-
menge.

(3) Hat ein Wassermesser nicht oder nicht richtig an-
gezeigt, wird die Wassermenge von der Stadt unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres 
und unter Berücksichtigung der begründeten An-
gaben des Gebührenpflichtigen geschätzt.

(4) Die Wassermengen nach Absatz 2 b) hat der Ge-
bührenpflichtige der Stadt für den abgelaufenen 
Erhebungszeitraum von einem Kalenderjahr in-
nerhalb der folgenden zwei Monate anzuzeigen. 
Sie sind durch Wassermesser nachzuweisen, die 
der Gebührenpflichtige auf seine Kosten einbauen 
muss. Die Wassermesser müssen den Bestimmun-
gen des Eichgesetzes entsprechen. Wenn die Stadt 
auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie 
als Nachweis über die Wassermengen prüfbare Un-
terlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die Wasser-
mengen zu schätzen, wenn sich diese auf andere 
Weise nicht ermitteln lassen.

(5) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öf-
fentliche zentrale Schmutzwasseranlage gelangt 
sind, werden auf Antrag abgesetzt. Sie sind durch 
Wassermesser nachzuweisen, die der Gebühren-
pflichtige auf seine Kosten fachmännisch einbau-
en lassen muss. Der Antrag ist nach Ablauf dieses 
Zeitraumes innerhalb zweier Monate bei der Stadt 
einzureichen. Für den Nachweis gilt Absatz 4 S. 2 - 4 
sinngemäß. Die Stadt kann auf Kosten des Antrags-
stellers Gutachten anfordern. Zuviel erhobene Ge-
bühren sind zu verrechnen oder zu erstatten.

(6) Werden Angaben über die vom Wasserversorger 
ermittelten und der Gebührenberechnung zugrun-
de zu legenden Wassermengen erforderlich, so 
können diese direkt beim Wasserversorger einge-
holt werden.

§ 13
Gebühr für Niederschlagswasser

(1) Die Gebühr für die Beseitigung von Niederschlags-
wasser wird nach der überbauten und befestigten 
Grundstücksfläche (einschließlich Betondecken, 
bituminösen Decken, Pflasterungen und Platten-
belägen) bemessen, von der aus unmittelbar oder 
mittelbar Niederschlagswasser in die öffentliche 
Abwasseranlage gelangt.

(2) Maßgebend für die Flächenberechnung ist der 
Zustand am 1. Oktober des Vorjahres. Der Gebüh-
renpflichtige hat die Berechnungsgrundlagen und 
ihre Änderungen der Stadt innerhalb eines Monats 
nach Erhalt der Gebührenpflicht oder der Ände-
rung mitzuteilen.

§ 14

Gebührensätze

Die Abwassergebühr beträgt:

(1) für die Schmutzwasserbeseitigung  
je cbm Schmutzwasser  3,44 €

(2) für die Niederschlagwasserbeseitigung  
Niederschlagswasser 

 je qm bebaut und  
befestigte Fläche jährlich  0,56 €

§ 15
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig ist der Grundstückseigentümer; 
wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen 
Stelle der Erbbauberechtigte des angeschlosse-
nen Grundstückes. Gebührenpflichtige sind außer-
dem Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des 
Grundstücks dinglich Berechtigte. Mehrere Gebüh-
renpflichtige sind Gesamtschuldner.

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die 
Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang 
folgenden Kalendermonats auf den neuen Ver-
pflichteten über. Wenn der bisher Verpflichtete 
die Mitteilung hierüber versäumt, haftet er für die 
Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang 
der Mitteilung bei der Stadt entfallen, neben dem 
neuen Verpflichteten.

§ 16
Entstehung und Beendigung 

der Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grund-
stück an die öffentliche zentrale Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossen ist oder diese Anlage 
von dem Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie 
erlischt, sobald der Grundstücksanschluss beseitigt 
wird oder die Zuführung von Abwasser endet.

(2) Entsteht die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalen-
derjahres, so wird der Schmutzwassergebühr eine 
verhältnismäßig geschätzte Wassermenge sowie 
auch begründete Angaben des Gebührenpflichti-
gen und bei der Niederschlagswassergebühr 1/12 
der Grundstücksfläche für jeden angefangenen 
Monat zugrunde gelegt. Endet die Gebühren-
pflicht, so ist für jeden angefangenen Kalendermo-
nat 1/12 der Jahresgebühr zu entrichten.

§ 17
Erhebungszeitraum

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.
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(2) Wird die Gebühr nach den durch Wasserzähler er-
mittelten Wassermengen erhoben, gilt die Ablese-
periode für den Wasserverbrauch als Erhebungs-
zeitraum.

§ 18
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die Gebühren werden am 15.02., 15.05., 15.08. und 
15.11. zu je 1/4 ihres Jahresbetrages oder bei Jahres-
zahlern am 01.07 fällig. Die Gebühren können zu-
sammen mit anderen Abgaben angefordert wer-
den.

(2) Entsteht oder ändert sich die Gebührenpflicht im 
Laufe eines Kalendervierteljahres, so wird die für 
dieses Kalendervierteljahr zu entrichtende Gebühr 
innerhalb eines Monats nach Heranziehung fällig.

IV. Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse

§ 19
Entstehung des Erstattungsanspruchs

(1) Die Aufwendungen für die Herstellung, Erneue-
rung, Veränderung und Beseitigung des Grund-
stücksanschlusses (Verbindung zwischen Sammler 
und Grundstücksgrenze) sind der Stadt zu erstat-
ten. Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Fer-
tigstellung der Maßnahme. Die Maßnahme ist fer-
tiggestellt, wenn sie benutzbar ist.

(2) Erhält ein Grundstück mehrere Anschlüsse, so sind 
der Stadt die Kosten für die zusätzlichen Anschlüs-
se zu erstatten.

§ 20
Höhe des Kostenersatzes

(1) Die Kosten für die Herstellung werden nach tat-
sächlichem Aufwand erstattet. Die Kostenschät-
zung für die Herstellung des Kanalhausanschlusses 
dient nur zur Orientierung, maßgeblich ist der tat-
sächliche Aufwand.

 Für die Berechnung des Aufwands gelten die 
Hauptleitungen als in der Straßenmitte verlaufend. 

ABSCHNITT V

§ 21
Auskunftspflicht

(1) Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreter haben der 
Stadt jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben erforderlich ist.

(2) Die Stadt kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach 
Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben 

dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen 
Umfang zu helfen.

§ 22
Anzeigepflicht

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grund-
stück ist der Stadt sowohl vom Veräußerer als auch 
vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich 
anzuzeigen.

(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die 
die Berechnung der Abgabe beeinflussen, so hat 
der Abgabepflichtige dies unverzüglich der Stadt 
schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung be-
steht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, 
geändert oder beseitigt werden.

(3) Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjah-
res die Abwassermenge um mehr als 50 vom 100 
der Abwassermenge des Vorjahres verändert wird, 
hat der Abgabepflichtige hiervon der Stadt unver-
züglich Mitteilung zu machen.

§ 23
Ordnungswidrigkeiten

(1) Zuwiderhandlungen gegen §§ 19, 20 und 21 die-
ser Satzung sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 
Abs. 2 NKAG.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig der nach § 19 dieser Satzung festgeleg-
ten Auskunftspflicht oder der nach §§ 20 und 21 
vorgesehenen Anzeigepflichten nicht nachkommt.

§ 24
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt zum 1.1.2025 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Entwässerung (Entwässe-
rungsabgabensatzung) der Stadt Gehrden vom 
14.12.2022 außer Kraft. 

Gehrden, den 12.12.2024 

Stadt Gehrden
Malte Losert 

Bürgermeister

– – –
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u	 Satzung über die Erhebung von Gebühren 
zur Benutzung des Wochenmarktes der Stadt 
Gehrden (Marktgebührensatzung)

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung 
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Februar 2024 
(Nds. GVBl. 2024 Nr. 9) und der §§ 1, 2 und 5 des Nieder-
sächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der 
Fassung vom 20. April 2017 (Nds. GVBl. 2017, 121), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Septem-
ber 2022 (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der Stadt Gehr-
den in seiner Sitzung am 11.12.2024 die nachstehende 
Marktgebührensatzung beschlossen:

§ 1
Gebührenhöhe

Für die Inanspruchnahme eines Standplatzes auf dem 
Wochenmarkt der Stadt Gehrden wird eine Benut-
zungsgebühr (Standgeld) nach Maßgabe dieser Sat-
zung erhoben. Die Benutzungsgebühr beträgt für einen 
zugewiesenen Standplatz auf dem Wochenmarkt 2,25 € 
je laufendem und angefangenem Meter Frontlänge des 
Marktstandes. Darüber hinaus wird von Stromverbrau-
chern eine Tagesgebühr von 1,00 € erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldnerin/Gebührenschuldner ist, wer den 
Standplatz in Anspruch nimmt. Mehrere Gebühren-
pflichtige eines Standplatzes haften als Gesamtschuld-
ner.

§ 3
Entstehen der Gebührenpflicht  

und Fälligkeit 

(1)  Die Gebührenpflicht entsteht mit der Zuweisung 
des Standplatzes.

(2)  Die Benutzungsgebühr wird als Tagesgebühr er-
hoben und anhand der ermittelten Frontlänge be-
rechnet. Als Frontlänge gilt bei Verkaufswagen die 
Gesamtlänge des Wagens, bei Verkaufsanhängern 
die Länge des Anhängers einschließlich Anhänger-
vorrichtung und Ausstellfenster/- dach. Seitliche 
und rückwärtige Tresen werden bei der Frontlänge 
mitgerechnet.

(3)  Die Tagesgebühr wird am jeweiligen Markttag fäl-
lig und vor Ort vom Beauftragten der Stadt Gehr-
den in bar gegen Quittung kassiert. 

(4)  Gebührenschuldner, denen auf unbestimmte Zeit 
ein bestimmter Standplatz durch Bescheid zu-
gewiesen worden ist, erhalten einen schriftlichen 

Gebührenbescheid mit wahlweise zwei oder vier 
Fälligkeitsterminen pro Kalenderjahr. Die Tagesge-
bühr wird in diesem Fall für das Kalenderjahr auf-
grund der voraussichtlich stattfindenden Markt-
tage berechnet (Jahresgebühr) und auf die Fällig-
keitstermine im Kalenderjahr zu gleichen Teilen 
aufgeteilt. Bei Teilnahme am Lastschrifteinzugsver-
fahren wird die Benutzungsgebühr im Voraus zu 
den jeweiligen Fälligkeitsterminen eingezogen. § 4 
Abs. 3 und 4 finden entsprechende Anwendung.

§ 4
Besondere Regelungen

(1)  Sollte der zugewiesene Standplatz nicht oder nur 
teilweise genutzt werden, besteht kein Anspruch 
auf Ermäßigung oder Rückzahlung der Benut-
zungsgebühr.

(2)  Wird ein Marktstand erst nach Marktbeginn zuge-
teilt, so ist das Standgeld in voller Höhe zu zahlen.

(3)  An drei Markttagen während des Kalenderjahres 
kann das Standgeld erlassen werden, wenn der 
Standplatz aus Urlaubsgründen nicht in Anspruch 
genommen wird. Der Urlaub ist rechtzeitig gegen-
über der Stadt Gehrden anzuzeigen.

(4)  Ist die Ausnutzung des zugewiesenen Standplatzes 
aus besonderen Gründen tatsächlich nicht mög-
lich, so kann die Benutzungsgebühr auf Antrag im 
Einzelfall ganz oder teilweise erlassen werden. 

§ 5
Beitreibung 

Rückständige Benutzungsgebühren werden im Verwal-
tungszwangsverfahren beigetrieben. 

§ 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)  Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die Be-
nutzung des Wochenmarktes der Stadt Gehrden 
vom 14.06.2009 außer Kraft.

Gehrden, den 12.12.2024

Stadt Gehrden
Malte Losert 

Bürgermeister

– – –
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u	 Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Straßenreinigung der Stadt Gehrden 
(Straßenreinigungsgebührensatzung)

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. d. F. vom 
17.12.2010 (Nds. GVBI. 2010, S. 576) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 02.03.2017 (Nds. GVBI. 2017, S. 48), des 
§ 52 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) i. 
d. F. vom 24.09.1980 (Nds. GVBI. 1980, S. 359), geändert 
durch Gesetz vom 02.03.2017 (Nds. GVBI. 2017, S. 48) 
und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabga-
bengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. 
2017, S. 121), hat der Rat der Stadt Gehrden in seiner Sit-
zung am 11.12.2024 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Allgemeines 

Die Stadt Gehrden führt die Reinigung der öffentlichen 
Straßen, Wege und Plätze – im folgenden einheitlich 
Straßen genannt – innerhalb der geschlossenen Orts-
lage einschließlich der Ortsdurchfahrten von Bundes-, 
Landes- und Kreisstraßen als öffentliche Einrichtung 
nach Maßgabe ihrer Straßenreinigungssatzung in der 
jeweils geltenden Fassung durch. Für die Straßenreini-
gung werden Gebühren nach den folgenden Vorschrif-
ten erhoben. 

§ 2 
Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtige sind die Benutzer der öffent-
lichen Einrichtung Straßenreinigung. Als Benutzer 
gelten die Eigentümer der Grundstücke, die an 
den im Straßenverzeichnis (Anlage zu § 2 der Ver-
ordnung über Art und Umfang der Straßenreini-
gung in der Stadt Gehrden) aufgeführten Straßen 
liegen. Als anliegende Grundstücke gelten auch 
solche Grundstücke, die durch einen Graben, einen 
Grünstreifen, eine Mauer, eine Böschung oder in 
ähnlicher Weise von der Straße getrennt sind; das 
gilt jedoch nicht, wenn ein Geländestreifen zwi-
schen Straße und Grundstück weder dem öffentli-
chen Verkehr gewidmet noch Bestandteil der Stra-
ße ist.

(2) Den Eigentümern der anliegenden Grundstücke 
werden die Eigentümer der übrigen durch die 
Straße erschlossenen Grundstücke (Hinterlieger) 
und die Nießbraucher (§ 1030 BGB), Erbbauberech-
tigten (§ 1012 BGB, § 1 Erbbaurechtsverordnung), 
Wohnungsberechtigten (§ 1093 BGB) und Dau-
erwohn- bzw. Dauernutzungsberechtigten (§ 31 
WEG) gleichgestellt. 

(3) Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuld-
ner. 

§ 3 
Gebührenmaßstab 

(1) Die Straßenreinigungsgebühren sollen die Kosten 
der Straßenreinigung decken. Die Stadt trägt den 
nicht umlagefähigen Teil der Kosten. Dieser Anteil 
wird auf 25% der gesamten Straßenreinigungskos-
ten festgesetzt. Der auf die Stadt entfallende Teil 
umfasst

a) die Kosten für die Reinigung der der Öffent-
lichkeit zugänglichen Park- und Grünanla-
gen sowie für Straßenkreuzungen und –ein-
mündungen, Verkehrsinseln und ähnliche 
dem Verkehr dienende Anlagen, 

b) die Kosten für die Reinigung der überwie-
gend dem Durchgangsverkehr dienenden 
Straßen, soweit die Kosten durch den Durch-
gangsverkehr verursacht werden., 

c) die Kostenanteile für Billigkeitserlasse nach 
§ 11 Abs. 1 Nr. 5a NKAG i. V. m. § 227 Abs. 1 AO 
1977. 

(2) Maßstab für die Straßenreinigungsgebühren ist die 
Straßenfrontlänge des Grundstücks auf volle Meter 
abgerundet. 

(3) Die im Straßenverzeichnis nach der Satzung über 
die Straßenreinigung in der Stadt Gehrden aufge-
führten Straßen werden in Reinigungsklassen ein-
geteilt: 

a) Reinigungsklasse I (Alt-Gehrden) 
 Straßenreinigung einmal monatlich ein-

schließlich Winterdienst und einmaliger Rei-
nigung der Straßeneinläufe, 

b) Reinigungsklasse II (Ortschaften) 
 Winterdienst mit einmaliger Beseitigung des 

Streugutes und einmaliger Reinigung der 
Straßeneinläufe zum Abschluss des Winters. 

(4) Wird eine Straße oder ein Teil davon umbenannt, 
bleibt für die Berechnung der Gebühr die bisherige 
Reinigungsklasse bis zu einer entsprechenden Be-
richtigung des Straßenverzeichnisses maßgebend. 

§ 4 
Gebührenhöhe 

Die Reinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter Stra-
ßenfront in

• Reinigungsklasse I: 2,32 €
• Reinigungsklasse II: 0,96 €
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§ 5 
Hinterlieger-Grundstücke 

Bei Grundstücken, die nicht an den von der Stadt zu 
reinigenden Straßen liegen, durch sie aber erschlossen 
werden (Hinterlieger), ist die der zu reinigenden Stra-
ße zugewandte Grundstücksbreite abzüglich 25 % der 
Länge der vom Hinterlieger zu reinigenden Grundstü-
ckszuwegung(en) maßgeblich. Ist das Grundstück von 
der Straße her betrachtet unterschiedlich breit, so wird 
der Gebührenberechnung die geringste Grundstücks-
breite, projiziert auf die zu reinigende Straße, zugrunde 
gelegt. Wird ein Hinterlieger-Grundstück durch meh-
rere Straßen erschlossen, so sind die größte der einer 
zu reinigenden Straße zugewandten Grundstücksbrei-
ten und die zu dieser Straße führende Grundstückszu-
wegung(en) maßgeblich. Grenzt ein durch die Straße 
erschlossenes Grundstück nicht oder nur zum Teil an 
diese Straße und weist es im Übrigen keine ihr zuge-
wandte Grundstücksseite auf, so wird die Frontlänge 
bzw. Grundstücksseite zugrunde gelegt, die sich bei 
einer gedachten Verlängerung dieser Straße in gerader 
Linie ergeben würde. 

§ 6 
Einschränkung oder Unterbrechung 

der Straßenreinigung 

(1) Falls die Straßenreinigung aus zwingenden Grün-
den vorübergehend, und zwar weniger als einen 
Monat, eingeschränkt oder eingestellt werden 
muss, besteht kein Anspruch auf Gebührenminde-
rung. 

(2) Das gleiche gilt, wenn die Stadt aus von ihr nicht zu 
vertretenden Gründen gehindert ist, die Straßen-
reinigung durchzuführen. 

§ 7 
Auskunfts- und Anzeigepflicht 

(1) Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, auf Ver-
langen die zur Festsetzung der Gebühren erforder-
lichen mündlichen und schriftlichen Auskünfte zu 
erteilen. Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am 
Grundstück ist vom Verkäufer und Erwerber der 
Stadt innerhalb eines Monats schriftlich mitzutei-
len. 

(2) Zuwiderhandlungen sind Ordnungswidrigkeiten 
nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG. 

§ 8 
Entstehen und Ende der Gebührenpflicht 

Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Anschluss an die 
Straßenreinigung. Erfolgt der Anschluss an die Straßen-
reinigung nach dem ersten Tag des Monats, so entsteht 
die Gebührenpflicht mit dem ersten Tag des Monats, 
der auf den Beginn der Straßenreinigung folgt; sie er-
lischt mit dem Beginn des Monats, in welchem die 
Straßenreinigung eingestellt wird. Änderungen in dem 
Umfang der Straßenreinigung bewirken eine Gebüh-
renänderung vom ersten Tag des Monats an, der auf die 
Änderung folgt. 

§ 9 
Fälligkeit 

Die Gebühren werden mit anderen Grundstücksabga-
ben erhoben. Sie werden am 15.02., 15.05., 15.08. und 
15.11. zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages fällig. 
Entsteht oder ändert sich die Gebührenpflicht im Laufe 
eines Kalendervierteljahres, so ist die für dieses Kalen-
dervierteljahr zu entrichtende Gebühr innerhalb eines 
Monats nach Heranziehung zu entrichten. 

§ 10 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Gebührenordnung für die Straßenreinigung der 
Stadt Gehrden (Straßenreinigungsgebührensatzung) 
vom 23.06.2004 außer Kraft.

Gehrden, den 12.12.2024 

Stadt Gehrden
Malte Losert 

Bürgermeister

– – –
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3. Stadt Laatzen

u	 Satzung über die Festsetzung der Hebesätze 
für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt 
Laatzen (Hebesatzsatzung)

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Ver-
bindung mit § 7 des Niedersächsisches Grundsteuer-
gesetzes und § 25 des Grundsteuergesetzes, des § 16 
des Gewerbesteuergesetzes und dem Realsteuererhe-
bungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat 
der Stadt Laatzen in seiner Sitzung am 28.11.2024 die 
nachstehende Satzung beschlossen:

§ 1

Die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbe-
steuer werden für das Gebiet der Stadt Laatzen wie 
folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a)  für die land- und forstwirtschaftlichen  

Betriebe (Grundsteuer A) 600 v. H.
b)  für die Grundstücke  

(Grundsteuer B) 860 v. H.

2.  Gewerbesteuer 480 v. H.

§ 2

Für die Grundsteuer A beträgt der ermittelte aufkom-
mensneutrale Hebesatz 547 v.H. Die Differenz zum 
festgesetzten Hebesatz beträgt 53 Prozentpunkte. Ein 
nach den Vorschriften des § 7 Abs. 1 Niedersächsisches 
Grundsteuergesetz für die Grundsteuer B zu ermitteln-
der aufkommensneutraler Hebesatz beträgt 826 v.H. 
Die Differenz zum festgesetzten Hebesatz beträgt 34 
Prozentpunkte.

§ 3

Die vorstehende Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Laatzen, den 10.12.2024

Stadt Laatzen
Kai Eggert

Bürgermeister

– – –

u	 Zustellung Mahnung

Gemäß § 1 Niedersächsisches Verwaltungszustellungs-
gesetz (NVwZG) vom 23. Februar 2006 (Nds. GVBl. S. 72) 
i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) vom 
12. August 2005 (BGBl. I S. 2354 Nr. 49/2005) jeweils in 
der derzeit geltenden Fassung, wird die Mahnung vom 
25.11.2024 der Stadt Laatzen

Kassenzeichen 121715 für Raed Mustafa Ahmed Abu Dieh

zuletzt bekannte Anschrift:

Raed Mustafa Ahmed Abu Dieh, 
Wiesenstraße 22 a, 30880 Laatzen

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.

Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da 
die derzeitige Anschrift des Steuerpflichtigen und des-
sen gesetzlicher Vertretung nicht festgestellt werden 
konnte.

Die Mahnung vom 25.11.2024 kann bei der Stadt Laat-
zen, Team Stadtkasse, Gutenbergstr. 15, 30880 Laatzen, 
Zimmer 424 von dem Steuerpflichtigen eingesehen 
werden. 

Hinweis:
Die Mahnung gilt 2 Wochen nach Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung als zugestellt. Mit dieser öf-
fentlichen Zustellung werden die Voraussetzungen für 
das Vollstreckungsverfahren erfüllt. Es können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

Laatzen, den 02.12.2024

Stadt Laatzen
Kai Eggert

Bürgermeister

– – –

u	 Zustellung Mahnung

Gemäß § 1 Niedersächsisches Verwaltungszustellungs-
gesetz (NVwZG) vom 23. Februar 2006 (Nds. GVBl. S. 72) 
i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) vom 
12. August 2005 (BGBl. I S. 2354 Nr. 49/2005) jeweils in 
der derzeit geltenden Fassung, wird die Mahnung vom 
25.11.2024 der Stadt Laatzen
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Kassenzeichen 221943 für Marko Urosevic

zuletzt bekannte Anschrift:

Marko Urosevic, unbekannt

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.

Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da 
die derzeitige Anschrift des Steuerpflichtigen und des-
sen gesetzlicher Vertretung nicht festgestellt werden 
konnte.

Die Mahnung vom 25.11.2024 kann bei der Stadt Laat-
zen, Team Stadtkasse, Gutenbergstr. 15, 30880 Laatzen, 
Zimmer 424 von dem Steuerpflichtigen eingesehen 
werden. 

Hinweis:
Die Mahnung gilt 2 Wochen nach Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung als zugestellt. Mit dieser öf-
fentlichen Zustellung werden die Voraussetzungen für 
das Vollstreckungsverfahren erfüllt. Es können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

Laatzen, den 02.12.2024

Stadt Laatzen
Kai Eggert

Bürgermeister

– – –

u	 Zustellung Mahnung

Gemäß § 1 Niedersächsisches Verwaltungszustellungs-
gesetz (NVwZG) vom 23. Februar 2006 (Nds. GVBl. S. 72) 
i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) vom 
12. August 2005 (BGBl. I S. 2354 Nr. 49/2005) jeweils in 
der derzeit geltenden Fassung, wird die Mahnung vom 
06.12.2024 der Stadt Laatzen

Kassenzeichen 198479 für Beate Meyer

zuletzt bekannte Anschrift:

Frau Beate Meyer, Koldinger Straße 101, 
30880 Laatzen

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.

Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da 
die derzeitige Anschrift der Steuerpflichtigen und des-
sen gesetzlicher Vertretung nicht festgestellt werden 
konnte.

Die Mahnung vom 06.12.2024 kann bei der Stadt Laat-
zen, Team Stadtkasse, Gutenbergstr. 15, 30880 Laatzen, 

Zimmer 424 von der Steuerpflichtigen eingesehen wer-
den. 

Hinweis:
Die Mahnung gilt 2 Wochen nach Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung als zugestellt. Mit dieser öf-
fentlichen Zustellung werden die Voraussetzungen für 
das Vollstreckungsverfahren erfüllt. Es können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

Laatzen, den 09.12.2024

Stadt Laatzen
Kai Eggert

Bürgermeister

– – –

u	 Zustellung Mahnung

Gemäß § 1 Niedersächsisches Verwaltungszustellungs-
gesetz (NVwZG) vom 23. Februar 2006 (Nds. GVBl. S. 72) 
i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) vom 
12. August 2005 (BGBl. I S. 2354 Nr. 49/2005) jeweils in 
der derzeit geltenden Fassung, wird die Mahnung vom 
06.12.2024 der Stadt Laatzen

Kassenzeichen 208616 für Robin Schneider

zuletzt bekannte Anschrift:

Herr Robin Schneider, unbekannt

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.

Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da 
die derzeitige Anschrift der Steuerpflichtigen und des-
sen gesetzlicher Vertretung nicht festgestellt werden 
konnte.

Die Mahnung vom 06.12.2024 kann bei der Stadt Laatzen, 
Team Stadtkasse, Gutenbergstr. 15, 30880 Laatzen, Zim-
mer 424 von der Steuerpflichtigen eingesehen werden. 

Hinweis:
Die Mahnung gilt 2 Wochen nach Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung als zugestellt. Mit dieser öf-
fentlichen Zustellung werden die Voraussetzungen für 
das Vollstreckungsverfahren erfüllt. Es können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

Laatzen, den 09.12.2024

Stadt Laatzen
Kai Eggert

Bürgermeister

– – –
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u	 20. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung der Abgaben für die 
Abwasserbeseitigung der Stadt Laatzen 
(Abwasserbeseitigungsabgabensatzung)

Aufgrund der §§ 10, 11, 13, 30, 58 und 111 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Februar 2024 
(Nds. GVBl. 2024 Nr. 9), der §§ 2, 5, 6 und 8 des Nieder-
sächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in 
der Fassung vom 20.04.2017 (Nds.GVBl. S. 121), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 
(Nds. GVBl. S. 589), § 96a des Niedersächsischen Was-
sergesetzes (NWG) in der Fassung vom 19. Februar 2010 
(Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (Nds. GVBl. S. 289) 
und Verordnung vom 6. Dezember 2023 (Nds. GVBl. 
S. 339) in Verbindung mit § 5 NKAG und des § 6 Abs. 1 
des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Ab-
wasserabgabengesetz i. d. F. vom 24.03.1989 (Nds.GVBl. 
S. 69) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
16.12.2021 (Nds. GVBl. S. 911) hat der Rat der Stadt Laat-
zen in seiner Sitzung am 07.11.2024 folgende Satzung 
beschlossen. 

Artikel 1

Die Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Ab-
wasserbeseitigung der Stadt Laatzen ( Abwasserbeseiti-
gungsabgabensatzung ) vom 20.06.1996 wird wie folgt 
geändert:

1.) In § 17 Gebührensätze wird Ziffer 1 wie folgt geän-
dert:

„1.  Die Abwassergebühr beträgt
a) bei der Schmutzwasserbeseitigung  

 3,42 €/m³,
b) bei der Niederschlagswasser- 

beseitigung  0,44 €/m²“

2.) In § 17 Gebührensätze wird Ziffer 2 wie folgt geän-
dert:

„2. Die Abwassergebühr für die  
Einleitung von Niederschlagswasser  
in die öffentliche Schmutzwasseranlage  
(§ 15 Ziff. 6) beträgt  2,05 €/m².“

3.) In § 17 Gebührensätze wird Ziffer 3 wie folgt geän-
dert:

„3.  Die Abwassergebühr für die Einleitung  
von unverschmutztem Abwasser und  
unbelastetem Kühlwasser in die öffentliche 
Niederschlagswasserbeseitigungsanlage 
(§ 16 Ziff. 9) beträgt  0,73 €/m³.“

Artikel 2

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 in Kraft.

Laatzen, 04.12.2024

Stadt Laatzen
gez. Kai Eggert
Bürgermeister

– – –

u	 2. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für 
Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Laatzen außerhalb der 
unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben 
(Feuerwehrgebührensatzung)

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. 
Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 06. November 2024 
(Nds. GVBl. 2024 Nr. 91), des § 29 des Niedersächsischen 
Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen 
der Feuerwehren (NBrandSchG) in der Fassung vom 18. 
Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 269), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 06. November 2024 (Nds. GVBl. 
2024 Nr. 91), der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kom-
munalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23. 
Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. 
GVBl. S. 589), hat der Rat der Stadt Laatzen in seiner Sit-
zung am 16.12.2024 folgende 2. Satzung zur Änderung 
der Feuerwehrgebührensatzung beschlossen:

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
der Stadt Laatzen außerhalb der unentgeltlich zu er-
füllenden Pflichtaufgaben (Feuerwehrgebührensat-
zung), die zuletzt durch die 1. Änderungssatzung vom 
14.12.2017 geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 1

1.  § 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

 Die Angabe „§ 2 Abs. 1 Nr. 1 und Absatz 2“ wird 
durch die Angabe „§ 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2“ er-
setzt.

2.  § 2 wird wie folgt geändert:

a) § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
 Die Angabe „§ 29 Abs. 2“ wird durch die An-

gabe „§ 29 Abs. 2 Satz 1“ ersetzt.
aa)  In § 2 Abs. 1 Ziff. 1 und Ziff. 3 wird die 

Angabe „§ 29 Abs. 1 Satz 1“ durch die 
Angabe „§ 29 Abs. 1“ ersetzt.
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b) § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
 Das Wort „kann“ wird durch das Wort „er-

hebt“ ersetzt.
 Das Wort „erheben“ wird gestrichen.

c) § 2 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
 Das Wort „kann“ wird im gesamten § 2 Abs. 3 

durch das Wort „verlangt“ ersetzt.
 Die Angabe „§ 2 Abs. 2“ wird durch die An-

gabe „§ 2 Abs. 2 Satz 1“ ersetzt.
 Das Wort „verlangt“ wird im gesamten § 2 

Abs. 3 gestrichen.

3.  § 3 Abs. 3 Buchstabe e wird wie folgt geändert:
 Der Satzteil „Bienenschwärmen, Entfernen von 

Wespennestern und Ähnliches“ wird gestrichen.

§ 2

Die Anlage Gebührenverzeichnis zur Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleis-
tungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Laatzen 
außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtauf-
gaben vom 28.09.2016 wird wie folgt geändert: 

1.  I. Personalansatz wird wie folgt geändert:
 Die Summe „50,00 €“ wird durch die Summe 

„110,00 € ersetzt.

2.  II. Einsatz von Fahrzeugen (ohne Personal) wird wie 
folgt geändert:

a) Die Ziffern 1. – 8. werden durch die folgenden 
Ziffern 1. – 10. ersetzt:

1. Einsatzleitwagen  
(ELW 2)  3.250,00 € / Stunde

2. Mannschaftstransportwagen  
(MTW, MZW, ELW 1) 230,00 € / Stunde

3. Löschfahrzeuge  
(LF / HLF / TLF / TSF)  990,00 € / Stunde

4. Drehleiter (DL) 610,00€/Stunde
5. Rüstwagen (RW)  1.120,00€ / Stunde
6. Gerätewagen  

(GW-Messtechnik)  1.770,00€ / Stunde
7. Gerätewagen  

(GW -Gefahrgut)  970,00€ / Stunde
8. Gerätewagen  

(GW -Tierrettung)  210,00€ / Stunde
9.  Gerätewagen  

(GW-Logistik) 400,00 € / Stunde
10. Rettungsboot (RTB)  210,00 € / Stunde

§ 3

2.  Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren für Dienst- und Sachleistun-
gen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Laatzen 
außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflicht-
aufgaben (Feuerwehrgebührensatzung) tritt am 
01.01.2025 in Kraft.

Laatzen, den 17.12.2024

Stadt Laatzen
Kai Eggert

Bürgermeister

– – –

4. Stadt Lehrte

u	 30. Nachtrag zur Satzung über Gebühren 
für die Beseitigung von Abwasser 
aus Grundstücksabwasseranlagen 
(Gebührensatzung für Grundstücksabwasser-
anlagen) vom 24.06.1987

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), § 56 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), § 96 Abs. 1 des Nieder-
sächsischen Wassergesetzes (NWG) und § 5 des Nie-
dersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) 
jeweils in den gültigen Fassungen hat der Rat der 
Stadt Lehrte in seiner Sitzung am 27.11.2024 folgenden  
30. Nachtrag zur Satzung über Gebühren für die Beseiti-
gung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen 
(Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen) 
vom 24.06.1987 beschlossen:

§ 1

§ 2 der Satzung über Gebühren für die Beseitigung 
von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen vom 
24.06.1987 erhält folgende Fassung:

Gebührenmaßstab und Gebührensatz

Die Benutzungsgebühr beträgt für die Abwasserbesei-
tigung

aus abflusslosen Gruben 31,40 €
und aus Hauskläranlagen 39,80 €

je Kubikmeter eingesammelten Abwassers/Fäkal-
schlamms.

Die Kosten für die Beseitigung des auf dem Grundstück 
anfallenden Niederschlagswassers bleiben hiervon un-
berührt.
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§ 2

Der 30. Nachtrag tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Lehrte, den 27.11.2024

Stadt Lehrte
Prüße

Bürgermeister

– – –

5. Stadt Neustadt am Rübenberge

u	 2. Änderungssatzung zur Satzung 
über die Festsetzung der Realsteuersätze  
in der Stadt Neustadt am Rübenberge 
(Hebesatzsatzung)

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), des 
§ 1 des Niedersächsischen Kommunalabgabengeset-
zes (NKAG), der §§ 1 und 25 des Grundsteuergesetzes 
(GrStG), des § 7 des Niedersächsischen Grundsteuerge-
setzes (NGrStG), der §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuer-
gesetzes (GewStG) und des § 1 des Gesetzes zur Über-
tragung der Festsetzung und Erhebung von Realsteuern 
auf die hebeberechtigten Gemeinden (Realsteuer-Erhe-
bungsgesetz) in den zurzeit geltenden Fassungen hat 
der Rat der Stadt Neustadt am Rübenberge in seiner Sit-
zung am 05.12.2024 folgende 2. Änderungssatzung zur 
Hebesatzsatzung vom 08.02.2023 beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die 
Realsteuersätze in der Stadt Neustadt am Rübenberge 
(Hebesatzsatzung) wird wie folgt geändert:

In § 1 Nr.1b) wird die Zahl „540“ durch die Zahl „435“ er-
setzt.

Artikel 2

Eingefügt wird: „§ 3 Aufkommensneutrale Hebesätze.

Der aufkommensneutrale Hebesatz beträgt:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen  
Betriebe (Grundsteuer A) 694,52 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 415,05 v.H.

Die Abweichung zum festgesetzten Hebesatz beträgt:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen  
Betriebe (Grundsteuer A) -154,52 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) +19,95 v.H.“

Artikel 3

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2025 in Kraft.

Neustadt am Rübenberge, den 09.12.2024

Stadt Neustadt am Rübenberge
Gez. Dominic Herbst

Der Bürgermeister

– – –

6. Stadt Seelze

u	 Bekanntmachung gemäß der §§ 6 Abs. 5 und 10 
Abs. 3 BauGB  
– 34. Änderung des Flächennutzungsplanes  
 der Stadt Seelze 
– Bebauungsplan Nr. 3 „Kindertagesstätte  
 Am Anger“ für den Stadtteil Kirchwehren

Die Region Hannover hat mit Verfügung vom 28.11.2024 
die 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Seelze, Stadtteil Kirchwehren, genehmigt.

Der Rat der Stadt Seelze hat in seiner Sitzung am 
29.08.2024 den Bebauungsplan Nr. 3 „Kindertagesstät-
te Am Anger“ für den Stadtteil Kirchwehren gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB als Satzung und die dazugehörige Be-
gründung (mit Umweltbericht) nach § 9 Abs. 8 BauGB 
als solche beschlossen.

Die Geltungsbereiche der oben aufgeführten Bauleit-
planungen sind den nachfolgenden Skizzen zu entneh-
men.
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Mit dieser Bekanntmachung wird die 34. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Seelze gemäß § 6 (5) 
BauGB wirksam und der Bebauungsplan Nr. 3 „Kinder-
tagesstätte Am Anger“ für den Stadtteil Kirchwehren 
tritt gemäß § 10 (3) BauGB in Kraft.

Die 34. Flächennutzungsplanänderung mit der dazu-
gehörigen Begründung und der Bebauungsplan Nr. 3 
„Kindertagesstätte Am Anger“ für den Stadtteil Kirch-
wehren einschließlich dessen Begründung (mit Um-
weltbericht) sowie der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10 Abs. 3 BauGB können in der Abteilung Stadt-
entwicklung und Stadtplanung der Stadt Seelze, Stadt-
teil Seelze, Rathausplatz 1, Zi. 249 während der Dienst-
stunden und zwar montags, dienstags, donnerstags 
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 15.00 
Uhr, mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 
Uhr bis 17.30 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
von jedermann eingesehen werden. Diese Flächennut-
zungsplanänderung und dieser Bebauungsplan wer-
den zusammen mit den jeweiligen Begründungen und 
der zusammenfassenden Erklärung (Bebauungsplan) 
auch ins Internet gestellt und werden nach Einstellung 
unter https://www.seelze.de/bauen-wohnen/bauen-
in-seelze/bauleitplanung/planliste/ einsehbar sein.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine beachtliche Ver-
letzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BauGB bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften sowie eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung von Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der 
Stadt Seelze unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts schriftlich geltend gemacht 

worden sind. Das gleiche gilt für nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen so-
wie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechen-
der Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

Seelze, 10.12.2024

Stadt Seelze
Alexander Masthoff

Bürgermeister

– – –

u	 Satzung zur 4. Änderung der Satzung über die 
Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer 
in der Stadt Seelze (Hebesatzsatzung)

Auf Grund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbin-
dung mit § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) jeweils 
in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt 
Seelze in seiner Sitzung am 12.12.2024 folgende Ände-
rungssatzung beschlossen:

Artikel 1
Satzungsänderung

§ 1 erhält folgende Fassung:

Die Hebesätze für die Realsteuern werden ab dem 
Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen  

Betriebe (Grundsteuer A)  900 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)  900 v. H.

Artikel 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Seelze, den 12.12.2024

Stadt Seelze
Masthoff

Bürgermeister

– – –

https://www.seelze.de/bauen-wohnen/bauen-in-seelze/bauleitplanung/planliste/
https://www.seelze.de/bauen-wohnen/bauen-in-seelze/bauleitplanung/planliste/
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u	 Satzung zur 1. Änderung der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für Dienst- und 
Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Seelze außerhalb der unentgeltlich zu 
erfüllenden Pflichtaufgaben

Auf Grund des § 10des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 
(Nds. GVBl. S. 576), des § 29 des Niedersächsischen Ge-
setzes über den Brandschutz und die Hilfeleistung der 
Feuerwehr (Niedersächsisches Brandschutzgesetz – 
NBrandSchG), der §§ 2, 4 und 5 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der jeweils ak-
tuell gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Seelze am 
12.12.2024 folgende Satzung beschlossen.

Artikel I
Satzungsänderung

1. § 2 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe c erhält folgende Fas-
sung, die Buchstaben n und o sowie Absatz 5 wer-
den neu eingefügt:

§ 2
Gebührenpflichtige Einsätze  

und Leistungen der Feuerwehr

(1) Nach § 29 Abs. 2 Nr. 1– 7 NBrandSchG werden Ge-
bühren und Auslagen von den Verpflichteten erho-
ben

 6. für freiwillige Einsätze und Leistungen.
 Zu den freiwilligen Einsätzen und Leistungen nach 

Nr. 6 gehören insbesondere:
c) zeitweise Überlassung von Fahrzeugen, 

Lösch-, Rettungs-, Beleuchtungs- und sonsti-
gen Geräten der Freiwilligen Feuerwehr

n) Erforderliche Arbeiten und Prüfungen durch 
Mitarbeiter und Angehörige der für den 
Brandschutz zuständigen Dienststelle der 
Stadt Seelze an Brandmeldeanlagen und den 
dazu gehörigen Einrichtungen werden nach 
Aufwand und Maßgabe dieser Satzung abge-
rechnet.

o) Der Einsatz von Kräften der Freiwilligen Feu-
erwehr, die zu Verkehrssicherungsmaßnah-
men z. B. bei Veranstaltungen und Umzügen 
angefordert werden, können nach Aufwand 
und Maßgabe dieser Satzung abgerechnet 
werden.

(5) Wenn die Fördervereine der Freiwilligen Feuer-
wehr der Stadt Seelze auf die Ressourcen der Stadt-
feuerwehr Seelze in Form von Fahrzeugen, Geräten 
und Räumlichkeiten zurückgreifen, dürfen sie diese 
im Rahmen des zu fördernden Feuerwehrwesens 
kostenfrei nutzen.
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Der Gebührentarif für die Freiwillige Feuerwehr der 
Stadt Seelze (Anlage zu § 4 der Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen 
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Seelze außer-
halb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufga-
ben) wird wie folgt geändert:

Gebührentarif für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Seelze

Gebührentarif Gebührentatbestand Gebühren je ½ Std. Euro

1. Personaleinsatz

1.1 je Person 31,-

2. Einsatz von Fahrzeugen (ohne Personal)

2.1 je Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) 15,-

2.2 je Einsatzleitwagen (ELW) 17,-

2.3 je Löschfahrzeug TLF 8 / LF 8 / StLF TSF-W / MLF 94,-

2.4 je Löschfahrzeug TLF 16 (2000/3000) / HLF 16(20) 116,-

2.5 je Löschfahrzeug HLF / LF 10 20,-

2.6 je WLF mit Abrollbehälter Gefahrgut, Logistik oder Mulde 17,-

2.7 je Drehleiterfahrzeug (DLK M32) 128,-

2.9 Je Gerätewagen Technische Hilfeleistung (GW-TH) 15,-

2.10 je Gerätewagen Wasserrettung (GWW) 50,-

2.11 je Gerätewagen Mess (GW-Mess) 10,-

2.12 Schlauchwagen Katastrophenschutz (SW KatS) 30,-

2.13 Drehstromaggregat 10,-

2.14 Schaumwasserwerfer 13,-

3. Einsatz von Anhängefahrzeugen (ohne Personal)

3.1 je Anhänger mit Boot 16,-

3.2 je sonstiger Anhänger 10,-

Artikel II
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Seelze, den 12.12.2024

Stadt Seelze
Masthoff

Bürgermeister

– – –
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C) Sonstige Bekanntmachungen

Ev.-luth. Kirchenkreis Burgdorf

u	 Friedhofsordnung (FO) für den Friedhof  
der Ev.-luth. St. Pankratius-Kirchengemeinde  
in Burgdorf

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtverordnung) vom 
13. November 1973 (KABL. 1974 S. 1) hat der Kirchen-
vorstand der Ev.-luth. St. Pankratius-Kirchengemeinde 
Burgdorf am 13. November 2024 folgende Friedhofs-
ordnung beschlossen:

Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur 
letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Grä-
bern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des 
Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an dem die Kirche die 
Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht 
genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewi-
ge Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und in die-
ser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem 
Friedhof Richtung und Weisung.

Inhaltsübersicht

I. Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck
§ 2 Friedhofsverwaltung
§ 3 Schließung und Entwidmung

II. Ordnungsvorschriften
§ 4 Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 Dienstleistungen

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 7 Anmeldung einer Bestattung
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen
§ 9 Ruhezeiten
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen

IV. Grabstätten
§ 11 Allgemeines
§ 12 Reihengrabstätten
§ 13 Wahlgrabstätten
§ 14 Urnenreihengrabstätten
§ 15 Urnenwahlgrabstätten
§ 16 Rasengrabstätten und Grabstätten in  

Gemeinschaftsgrabanlagen
§ 16a Rasenreihengrabstätten im Rasengräberfeld
§ 16b Rasengrabstätten
§ 16c Urnenreihengrabstätten in einer  

Gemeinschaftsgrabanlage

§ 16d Reihengrabstätten in einer Gemeinschafts-
grabanlage zur Bestattung von Früh- und  
Totgeburten

§ 16e Familienurnenwahlgrabstätten in einer  
Gemeinschaftsgrabanlage

§ 16f Urnenreihengrabstätten in der Gemeinschafts-
grabanlage unter Bäumen

§ 16g Partnerurnengrabstätten und Einzelgrabstätten 
in der

Gemeinschaftsgrabanlage unter Bäumen
§ 16h Doppelurnengrabstätten in der Gemeinschafts-

grabanlage „Blätter im Wind“
§ 16i Partnerurnengrabstätten in der Gemeinschafts-

grabanlage „Streuobstwiese“
§ 17 Rückgabe von Grabstätten
§ 17a Erlöschen des Nutzungsrechtes
§ 18 Bestattungsverzeichnis

V. Gestaltung der Grabstätten und Grabmalen
§ 19 Gestaltungsgrundsatz
§ 20 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen 

und anderen Anlagen

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten
§ 21 Allgemeines
§ 22 Grabpflege, Grabschmuck
§ 23 Vernachlässigung

VII. Grabmale und andere Anlagen
§ 24 Errichtung und Änderung von Grabmalen
§ 25 Mausoleen und gemauerte Grüfte
§ 26 Entfernung
§ 27 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern
§ 28 Leichenhalle
§ 29 Benutzung der Friedhofskapelle

IX. Haftung und Gebühren
§ 30 Haftung
§ 31 Gebühren

X. Schlussvorschriften
§ 32  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1  
Geltungsbereich und Friedhofszweck

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der 
Ev.-luth. St.-Pankratius-Kirchengemeinde Burgdorf 
in seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof umfasst 
zurzeit das Flurstück 141/2, Flur 2 der Gemarkung 
Burgdorf in der Größe von insgesamt 3,31.77 ha.  
Eigentümerin des Flurstückes ist die Ev.-luth.  
St.-Pankratius-Kirchengemeinde in Burgdorf.
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(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die 
bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-luth. 
St.-Pankratius-Kirchengemeinde hatten, sowie der-
jenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf Beiset-
zung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Der 
Friedhof dient auch der Bestattung von Fehl- und 
Ungeborenen im Sinne des Niedersächsischen Be-
stattungsgesetzes.

(3) Die Bestattung anderer Personen ist gestattet.

(4) Jede Grabstätte ist unabhängig von der Bestat-
tungsart örtlich klar abgegrenzt und einer verstor-
benen Person zugeordnet.

(5) Um sicher zu stellen, dass der Friedhof auch durch 
Erscheinungsbild und Gestaltung seiner christ-
lichen Aufgabe und der dahinterstehenden Bot-
schaft einschließlich dem Erhalt der Schöpfung 
dienst, obliegt die Pflege aller Flächen, die nicht 
zu einer örtlich abgegrenzten Grabstelle gehören, 
vor, während und nach der Bestattung ausschließ-
lich der Friedhofsträgerin. Sie kann diese Aufgaben 
an Dritte übertragen.

§ 2  
Friedhofsverwaltung

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des 
öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 
verwaltet (Friedhofsverwaltung).

(2) Die Verwaltung des Friedhofes richtet sich nach 
dieser Friedhofsordnung sowie den sonstigen 
kirchlichen und staatlichen Vorschriften.

(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung 
kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, ei-
nen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungs-
stelle beauftragen.

(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusam-
menhang mit einer Bestattung, Verleihung, Verlän-
gerung oder Übertragung des Nutzungsrechts an 
einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung eines 
Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden 
von Dienstleistungserbringern*innen sowie mit 
der Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen 
für den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden.

§ 3  
Schließung und Entwidmung

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile oder einzelne 
Grabstätten können aus einem wichtigen Grund 
beschränkt geschlossen, geschlossen und entwid-
met werden.

(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine 
neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. Ei-
ne Verlängerung von bestehenden Nutzungsrech-
ten darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit 
erfolgen. Beisetzungen dürfen nur noch in Grab-
stätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt der be-
schränkten Schließung noch Nutzungsrechte beste-
hen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind 
oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt die Ru-
hezeiten abgelaufen waren. Grabstellen, an denen 
die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten 
Schließung abläuft, dürfen nicht neu belegt wer-
den. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der 
Bestattungsberechtigten. Ausnahmen von dieser 
Einschränkung kann die Friedhofsverwaltung im 
Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei be-
stehenden Nutzungsrechten zulassen.

(3) Nach der Schließung dürfen Beisetzungen nicht 
mehr vorgenommen werden.

(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als 
Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Ent-
widmung wird erst ausgesprochen, wenn keine 
Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhe-
zeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pie-
tätfrist vergangen ist.

II. Ordnungsvorschriften

§ 4  
Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof ist von Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang für den Besuch geöffnet.

(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz 
oder teilweise für den Besuch vorübergehend ge-
schlossen werden.

§ 5  
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde 
des Ortes entsprechend zu verhalten und Äuße-
rungen, die sich in verletzender Weise gegen den 
christlichen Glauben oder die evangelische Kir-
che richten, zu unterlassen. Die Anordnungen des 
Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Fried-
hofsverwaltung kann Personen, die der Friedhofs-
ordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Fried-
hofs untersagen.

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, 
Inlinern, Skateboards aller Art – ausgenom-
men Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen 
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sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung 
und der für den Friedhof zugelassenen 
Dienstleistungserbringer*innen – zu befah-
ren,

b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleis-
tungen anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe 
einer Bestattung störende Arbeiten auszu-
führen,

d) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, au-
ßer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu 
verwerten,

e) Druckschriften und andere Medien (z. B. CD, 
DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksa-
chen, die im Rahmen der Bestattungsfeier 
notwendig und üblich sind,

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür 
bestimmten Stellen abzulagern oder mitge-
brachten Unrat zu entsorgen,

g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanla-
gen außerhalb der Wege zu betreten, zu be-
schädigen oder zu verunreinigen,

h) zu lärmen und zu spielen,
i) Hunde unangeleint mitzubringen (Hinterlas-

senschaften sind sofort zu entfernen).

 Es ist gestattet, in angemessener Geschwindigkeit 
mit folgenden Fahrzeugen die Wege des Friedhofs 
zu befahren: Fahrräder, Inliner, Rollschuhe, Fahrzeu-
ge der Friedhofsverwaltung und der für den Fried-
hof zugelassenen Dienstleistungserbringer*innen.

(3) Der Kirchenvorstand kann Ausnahmen zulassen, 
soweit die Interessen anderer nicht beeinträchtigt 
werden.

(4) Der Kirchenvorstand kann für die Ordnung auf dem 
Friedhof weitere Bestimmungen erlassen.

(5) Den Anordnungen der mit der Aufsicht betrauten 
Personen ist Folge zu leisten.

(6) Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur 
unter der Verantwortung Erwachsener betreten.

(7) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof be-
dürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung.

§ 6  
Dienstleistungen

(1) Dienstleistungserbringer*innen (Bildhauer*innen, 
Steinmetz*innen, Gärtner*innen, Bestatter*innen 
und sonstige Gewerbetreibende) haben die für den 
Friedhof geltenden Bestimmungen zu beachten.

(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungs-
erbringer*innen, die fachlich geeignet und in be-
trieblicher und personeller Hinsicht zuverlässig 
sind. Die Dienstleister*innen bzw. deren Leitung 
haben auf Verlangen der Friedhofsverwaltung den 
Meisterbrief, Eintragung in die Handwerksrolle, Ar-
beitsgenehmigung und den Nachweis einer Haft-
pflichtversicherung vorzulegen.

 In Fällen, in denen die Ausführung von Arbeiten auf 
dem Friedhof der Friedhofsträgerin, bzw. der Fried-
hofsverwaltung vorbehalten ist, dürfen Dienstleis-
tungserbringer*innen ausschließlich tätig werden, 
wenn ein entsprechender Auftrag durch die Fried-
hofsträgerin erteilt wurde. Eine Auftragserteilung 
durch Grabnutzungsberechtigte oder Dritte ist in 
diesen Fällen unzulässig.

(3) Eine gewerbliche Tätigkeit kann vom Kirchenvor-
stand auf Zeit oder auf Dauer untersagt werden, 
wenn der/die Gewerbetreibende wiederholt gegen 
die für den Friedhof geltenden Bestimmungen ver-
stoßen hat und ihm danach schriftlich mitgeteilt 
worden ist, dass die weitere gewerbliche Tätigkeit 
im Wiederholungsfall untersagt werden wird.

(4) Dienstleistungserbringer*innen haften gegenüber 
der Friedhofsträgerin für alle Schäden, die sie im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Fried-
hof schuldhaft verursachen.

(5) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorüber-
gehend und nur an Stellen gelagert werden, an 
denen sie nicht behindern. Die Arbeits- und Lager-
plätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu 
säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand 
zu verlassen und bei Unterbrechung der Tagesar-
beit so herzurichten, dass eine Behinderung Drit-
ter ausgeschlossen ist. Die Dienstleistungserbrin-
ger*innen dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum 
lagern. Geräte von Dienstleistungserbringer*innen 
dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestel-
len des Friedhofs gereinigt werden.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7  
Anmeldung einer Bestattung

(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der 
Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzu-
teilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei 
der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestal-
tend mitwirken wird.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die die 
Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestal-
tend mitwirken, ausschließen, wenn sie verletzen-
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de Äußerungen gegen den christlichen Glauben 
oder die evangelische Kirche geäußert haben und 
eine Wiederholung zu erwarten ist.

(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an 
der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nut-
zungsrecht nachzuweisen.

(4) Vor der Bestattung ist von dem/der Antragstellen-
den, dem/der Nutzungsberechtigten oder Gebüh-
renschuldner*in eine Erklärung der Kostenüber-
nahme für die erbrachten Leistungen und Inan-
spruchnahme der Friedhofseinrichtungen sowie 
die Übernahme bzw. die Verlängerung des Nut-
zungsrechts zu unterzeichnen.

(5) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit 
der antragstellenden Person Ort und Zeit der Be-
stattung fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen 
dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

§ 8  
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuch-
tigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sarg-
pflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbe-
hörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestat-
tenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein 
öffentlicher Belang nicht entgegensteht.

(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet wer-
den, der nachhaltig die physikalische, chemische 
oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder 
des Grundwassers verändert oder der die Verwe-
sung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten 
Ruhefrist ermöglicht.

(3) Särge dürfen höchstens 2,10 m lang, im Mittelmaß 
0,70 m hoch und 0,70 m breit sein. Für größere Sär-
ge ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei 
der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Lei-
chenbekleidungen gelten die Anforderungen des 
Absatzes 2 entsprechend.

(5) Für Urnenbestattungen dürfen keine Urnen, Über-
urnen oder Schmuckurnen verwendet werden, 
die aus Kunststoffen oder sonstigen nicht verrott-
baren Werkstoffen hergestellt oder die nachhaltig 
die physikalische, chemische oder biologische Be-
schaffenheit des Bodens oder des Grundwassers 
verändern.

(6) Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauer-
ten Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge 
mit Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht ver-
schlossen sind.

§ 9  
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 25 Jahre.

(3) Die Ruhezeiten von Leichen verlängert sich um  
5 Jahre, wenn mehr als ein Drittel oder 0,7 qm der 
Grabstellenfläche mit einem liegenden Grabmal 
(Grabplatte) abgedeckt wird.

§ 10  
Umbettungen und Ausgrabungen

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe 
grundsätzlich nicht vorgenommen werden.

(2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ab-
lauf der Ruhezeit nur mit Genehmigung der unte-
ren Gesundheitsbehörde ausgegraben oder um-
gebettet werden. Antragsberechtigt ist der/die 
jeweilige Nutzungsberechtigte. Über die erfolgte 
Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde 
muss die Friedhofsverwaltung vor der Umbettung 
oder Ausgrabung informiert werden.

(3) Leistungen zu Umbettungen, innerhalb oder au-
ßerhalb der Ruhezeit, sind ausschließlich durch die 
Friedhofsträgerin vorzunehmen, um die Wahrung 
eines einheitlichen Erscheinungsbildes einzuhal-
ten, zur Einhaltung bestattungsrechtlicher Vor-
schriften, zur Sicherung der Würde des Ortes ent-
sprechender Abläufe auf dem Friedhof und um die 
Sicherheit der umseitigen Gräber zu gewährleisten.

(4) Umbettungen und Ausgrabungen nach Ablauf der 
Ruhezeit dürfen nur nach vorheriger Genehmi-
gung durch die Friedhofsverwaltung vorgenom-
men werden.

(5) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der 
Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, al-
le Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung 
durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung 
gärtnerischer oder baulicher Anlagen an Nachbar-
grabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen.

(6) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird 
durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt.

(7) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflan-
zen können umgesetzt werden, wenn Gestaltungs-
bestimmungen des neuen Grabfeldes dem nicht 
entgegenstehen.
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IV. Grabstätten

§ 11  
Allgemeines

(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfü-
gung:

a) Reihengrabstätten (§ 12),
b) Wahlgrabstätten (§ 13),
c) Urnenreihengrabstätten (§ 14),
d) Urnenwahlgrabstätten (§ 15),
e) Rasengrabstätten und Grabstätten  

in Gemeinschaftsgrabanlagen (§ 16).

(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum der Fried-
hofsträgerin. An ihnen werden nur öffentlich-
rechtliche Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser 
Ordnung in der jeweils geltenden Fassung verlie-
hen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer ein-
zelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich 
zustehen. Nutzungsberechtigte Personen haben 
jede Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwal-
tung mitzuteilen.

(3) Rechte an Reihengrabstätten werden nur im To-
desfall vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder 
Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer 
Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf Unverän-
derlichkeit der Umgebung besteht nicht.

(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Lei-
che oder Asche bestattet werden. Eine verstorbene 
Mutter und ihr gleichzeitig – bei oder kurz nach der 
Geburt – verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig 
verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr dürfen in einer Grabstelle bestattet werden.

(5) Auf Antrag kann das Nutzungsrecht an einer be-
reits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstelle für 
die Bestattung von zusätzlich zwei Aschen erwei-
tert werden, wenn die bereits bestattete Person 
der Ehegatte oder die Ehegattin oder der Lebens-
partner oder die Lebenspartnerin nach dem Gesetz 
über die eingetragene Lebenspartnerschaft oder 
ein Verwandter ersten Grades war. Die Gebühr für 
die Erweiterung des Nutzungsrechts richtet sich 
nach der jeweiligen Gebührenordnung zum Zeit-
punkt der zusätzlichen Urnenbestattung. Dies gilt 
nicht für Rasengrabstätten und Grabstätten in Ge-
meinschaftsanlagen. Hier dürfen keine zusätzlichen 
Urnen beigesetzt werden.

(6) Bei neu anzulegenden Grabstätten müssen die 
Grabstellen folgende Größe haben:

a) für Särge
 von Früh- und Totgeborenen: 

Länge: 0,85 m; Breite: 0,60 m
 von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lj.: 

Länge: 1,00 m; Breite: 0,60 m
 von Verstorbenen ab dem 6. Lj. (Wahlgrab): 

Länge: 2,00 m; Breite: 1,20 m
 von Verstorbenen ab dem 6. Lj. (Reihengrab): 

Länge: 1,70 m; Breite: 0,75 m
b) für Urnen
 in Wahlgrabstätten: 

Länge: 1,00 m; Breite: 0,50 m
 in Reihengrabstätten: 

Länge: 1,00 m; Breite: 0,60 m
 in Urnengemeinschaftsgrabanlagen:  

Länge: 1,00 m; Breite: 0,60 m

 Für die bisherigen Grabstätten gelten die über-
nommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestal-
tungsplan für den Friedhof maßgebend.

(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Ober-
kante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 
0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 
0,60 m. Die Gräber für Erdbestattungen müssen 
voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erd-
wände getrennt sein.

(8) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und 
zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsver-
waltung bestimmt oder zugelassen sind.

(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzube-
hör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Pflanzen 
usw.), soweit erforderlich, bis spätestens 24 Stun-
den vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. 
Über das Erfordernis entscheidet die Friedhofsver-
waltung.

(10)  Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Ver-
pflichtung aus Absatz 9 nicht nach, muss beim Aus-
heben des Grabes das Grabzubehör von der Fried-
hofsträgerin entfernt werden. Die dadurch entste-
henden Kosten sind der Friedhofsträgerin von der 
nutzungsberechtigten Person zu erstatten. Ein An-
spruch auf Wiederverwendung herausgenomme-
ner Pflanzen besteht nicht.

(11)  Beim Ausheben der Gräber ist evtl. erforderliches 
Abstützen des Baggers auf den Nachbargräbern 
gestattet.

§ 12  
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer 
Grabstelle für eine Erdbestattung, die anlässlich 
einer Bestattung der Reihe nach für die Dauer der 
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Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht 
kann nicht verlängert werden.

(2) Jede Reihengrabstätte ist mit einem Grabmal zu 
versehen, das den Namen der/des Verstorbenen 
enthält. Die Bestellung des Grabmals ist durch den 
Nutzungsberechtigten zu veranlassen. Bei der Aus-
führung sind § 20 und § 24 entsprechend zu beach-
ten.

(3) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen 
davon wird sechs Monate vor Ablauf der Ruhezeit 
durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden 
Grabfeld oder eine schriftliche Information an die 
nutzungsberechtigte Person bekannt gemacht.

§ 13  
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestat-
tungen, die mit einer oder mehreren Grabstellen 
vergeben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes 
beträgt 25 Jahre, vom Tag der Verleihung an ge-
rechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkun-
de ausgestellt.

(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle 
nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte Wahl-
grabstätte um mindestens 5 Jahre und maximal 
um 25 Jahre verlängert werden. Die Friedhofs-
verwaltung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeiti-
gen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzu-
fordern. Bei einer Bestattung verlängert sich das 
Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis 
zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die Ver-
längerung richten sich nach der jeweiligen Gebüh-
renordnung.

(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsbe-
rechtigten Personen und folgende Angehörige, 
nachstehend bestattungsberechtigte Personen 
genannt, bestattet werden:

a) Ehegatte,
b) Lebenspartner*innen nach dem Gesetz über 

die eingetragene Lebenspartnerschaft,
c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,
d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung 

ihrer Väter oder Mütter,
e) Eltern,
f) Geschwister (auch Halbgeschwister)
g) Stiefgeschwister,
h) die nicht unter Buchstaben a) bis h) fallen-

den Erben.

 Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtig-
te Person, wer von den bestattungsberechtigten 
Personen bestattet wird. Kann nach dem Tode einer 
bestattungsberechtigten Person die Entscheidung 

der nutzungsberechtigten Person der Friedhofs-
verwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung 
mitgeteilt werden, so ist die Friedhofsverwaltung 
nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Be-
stattung zuzulassen. Die Bestattung anderer, auch 
nichtverwandter Personen bedarf eines schrift-
lichen Antrags der nutzungsberechtigten Person 
und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung.

(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Leb-
zeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 
Buchstaben a) bis h) genannten Personen übertra-
gen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind 
schriftliche Erklärungen der bisherigen und der 
neuen nutzungsberechtigten Person sowie die 
schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwal-
tung erforderlich.

(5) Die nutzungsberechtigte Person teilt der Fried-
hofsverwaltung schriftlich mit, auf welchen ihrer 
bestattungsberechtigten Angehörigen das Nut-
zungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine 
schriftliche Einverständniserklärung der Rechts-
nachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizu-
bringen. Hat die nutzungsberechtigte Person nicht 
bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem 
Tode übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht 
an die nach Absatz 3 bestattungsberechtigten 
Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge 
über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der 
einzelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. 
Der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin 
hat der Friedhofsverwaltung auf deren Verlangen 
nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtig-
ter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der 
Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin 
nicht daran interessiert das Nutzungsrecht zu be-
halten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf 
eine andere der in Absatz 3 genannten Personen 
oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf 
eine Person übertragen, die aufgrund ihres oder 
seines Nutzungsrechtes bestattungsberechtigt 
nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung 
gilt Absatz 4.

§ 14  
Urnenreihengrabstätten

(1) Urnenreihengrabstätten werden mit einer Grab-
stelle im Todesfall zur Bestattung einer Asche, der 
Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben. In 
einer Urnenreihengrabstätte darf nur eine Asche 
bestattet werden. Das Nutzungsrecht kann nicht 
verlängert werden.

(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Urnenreihengrabstätten 
die Vorschriften wie für Reihengrabstätten.
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§ 15  
Urnenwahlgrabstätten

(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit zwei Grabstel-
len zur Bestattung je einer Asche für die Dauer von 
25 Jahren vergeben. Das Nutzungsrecht wird an-
lässlich der Beisetzung der zweiten Asche für die 
gesamte Grabstätte verlängert. Auf Anfrage kann 
der Kirchenvorstand die Beisetzung weiterer Urnen 
zulassen.

(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten 
die Vorschriften wie für Wahlgrabstätten.

§ 16  
Rasengrabstätten und Grabstätten  

in Gemeinschaftsgrabanlagen

(1) Rasengrabstätten und Grabstätten in Gemein-
schaftsgrabanlagen sind Grabstätten für Sarg- oder 
Urnenbestattungen in einer einheitlich gestalteten 
Gemeinschaftsgrabanlage, die mit Rasen und / 
oder einer anderen bodendeckenden Bepflanzung 
angelegt sind. Diese Grabstätten werden als Rei-
hengrabstätte mit einer Grabstelle, als Wahlgrab-
stätte mit einer oder mehreren Grabstellen oder als 
Partner-/ Doppelgrabstätte mit zwei Grabstellen 
von der Friedhofsverwaltung vergeben.

 Das Gestaltungsrecht und die Pflege der Graban-
lagen inklusive der einzelnen Grabstätten obliegen 
ausschließlich der Friedhofsträgerin, um ein ein-
heitliches, sauberes Erscheinungsbild zu gewähr-
leisten. Sie kann die Durchführung dieser Arbeiten 
an Dritte vergeben. Die Pflege erfolgt im nötigen 
und vertretbaren Umfang. Ein Anspruch auf Unver-
änderlichkeit der Grabanlage besteht nicht.

 Das Betreten und Begehen der Grabanlagen ist nur 
auf gekennzeichneten Wegen bzw. außerhalb der 
Bestattungsfläche gestattet.

 Das Ablegen von Kränzen und Grabschmuck ist 
nach der Bestattung auf der Grabstätte für die Dau-
er von maximal 6 Wochen möglich, jedoch nach 
Herrichtung der Grabstätte nur auf den dafür vor-
gesehenen Ablageflächen gestattet. Nach Ermes-
sen der Friedhofsverwaltung werden Kränze und 
Grabschmuck entschädigungslos geräumt.

(2) Nutzungsrechte werden anlässlich einer Bestat-
tung für die Dauer der Ruhezeit verliehen. Das 
Nutzungsrecht umfasst das Abräumen der Kränze 
und des Grabhügels, die Herstellung und dauer-
hafte Unterhaltung der Grabanlage sowie die Ent-
sorgung des Grabmals nach Ablauf der Nutzungs-
zeit, jedoch nicht das Recht zur eigenen Pflege 
der Rasenflächen an der Grabstätte und nicht das 

Recht zur Errichtung eines anderen als zur jeweili-
gen Grabanlage (siehe §§ 16a – 16i) beschriebenen 
Grabmals.

 Das Nutzungsrecht an Rasenreihengrabstätten im 
Rasengräberfeld, Urnenreihengrabstätten in Ge-
meinschaftsgrabanlagen sowie Reihengrabstätten 
zur Bestattung von Früh- und Totgeburten endet 
mit Ablauf der Ruhezeit.

 Das Nutzungsrecht an Doppelurnengrabstätten in 
der Gemeinschaftsgrabanlage „Blätter im Wind“, 
Partnerurnengrabstätten in der Gemeinschafts-
grabanlage unter Bäumen und Partnerurnengrab-
stätten in der Gemeinschaftsgrabanlage „Streu-
obstwiese“ ist im Rahmen der zweiten Bestattung 
zur Anpassung an die neue Ruhezeit für die gesam-
te Grabstätte zu verlängern. Dadurch verlängert 
sich das Nutzungsrecht einmalig. Das Nutzungs-
recht endet mit Ablauf der zweiten Ruhezeit.

 Die zusätzliche Bestattung einer Urne auf einer be-
reits belegten Grabstelle ist ausgeschlossen.

 Nach Ablauf der Ruhezeit fallen die Grabstätten der 
Kirchengemeinde zur freien Benutzung wieder zu.

(3) Grabanlage und Grabzeichen
 Grabzeichen sind nicht in der Gebühr für das Grab-

nutzungsrecht enthalten. 
 Auf das vorgegebene Grabzeichen zur jeweiligen 

Gemeinschaftsgrabanlage (§§16a – 16i) kann nicht 
verzichtet werden.

 Der Beschaffungsweg des Grabzeichens ist in dem 
Absatz zur jeweiligen Grabart geregelt.

(4) Das Abräumen von Gemeinschaftsgrabfeldern 
oder Teilen davon wird drei Monate vor Ablauf der 
Ruhezeit durch ein Hinweisschild auf dem betref-
fenden Grabfeld oder öffentlich bekannt gemacht.

§ 16 a  
Rasenreihengrabstätten im Rasengräberfeld

(1) Rasenreihengrabstätten im Rasengräberfeld wer-
den mit einer Grabstelle im Todesfall zur Bestat-
tung einer Leiche oder Asche, der Reihe nach für 
die Dauer der Ruhezeit vergeben. Das Nutzungs-
recht kann nicht verlängert werden.

(2) Die Grabanlage wird mit Rasen eingesät, die Grab-
stätten werden nicht einzeln eingefasst bzw. ge-
kennzeichnet. Es besteht kein Anspruch auf die 
Umsetzung individueller Gestaltungswünsche.

(3) Jede Grabstelle erhält ein einheitlich gestaltetes 
Grabmal als Rasengrabplatte aus Naturstein mit 
den Maßen (Länge x Breite) 50 cm x 70 cm, das bün-
dig mit der Rasenfläche einzusetzen ist.
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 Die Bestellung der Grabzeichen ist durch den Nut-
zungsberechtigten, innerhalb von 6 Monaten nach 
der Beisetzung, zu veranlassen. Bei der Ausführung 
sind § 20 und § 24 zu beachten. Die Kosten für das 
Grabzeichen werden direkt zwischen dem beauf-
tragten Fachbetrieb und der nutzungsberechtig-
ten Person abgerechnet.

 Sollte der Nutzungsberechtigte dieser Pflicht nicht 
nachkommen, so behält sich der Kirchenvorstand 
das Recht vor, nach Aufforderung und Setzen einer 
angemessenen Frist berechtigt, ein Grabmal auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten in Auftrag zu 
geben.

(4) Ein Ausschmücken der Rasenreihengrabstätten 
über die Errichtung eines Grabmales hinaus ist 
nicht gestattet. Für das Aufstellen und Ablegen von 
Grabschmuck (Blumengestecke, Kränze, Pflanz-
schalen, Vasen, Sträuße u. ä.) ist die dafür gelegte 
Natursteingrabplatte zu nutzen.

(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Rasenreihengrabstätten 
im Rasengräberfeld entsprechende die Ausführun-
gen wie für Reihengrabstätten.

§ 16 b  
Rasengrabstätten

(1) Rasengrabstätten werden mit einer oder mehreren 
Grabstellen für Sargbestattungen anlässlich einer 
Bestattung durch die Friedhofsverwaltung verge-
ben. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkunde 
ausgestellt.

(2) Die Grabanlage wird mit Rasen eingesät, die Grab-
stätten werden nicht einzeln eingefasst bzw. ge-
kennzeichnet. Es besteht kein Anspruch auf die 
Umsetzung individueller Gestaltungswünsche.

(3) Jede Grabstelle erhält ein einheitlich gestalte-
tes Grabmal als Rasengrabplatte aus Naturstein, 
das bündig mit der Rasenfläche einzusetzen ist. 
Die Grabmale sollten folgende Maße nicht über-
schreiten:

Einzelplatte: Länge: 0,50 m; Breite 0,70 m
Doppelplatte: Länge: 0,60 m; Breite 1,00 m

 Die Bestellung der Grabzeichen ist durch den Nut-
zungsberechtigten, innerhalb von 6 Monaten nach 
der Beisetzung, zu veranlassen. Bei der Ausführung 
sind § 20 und § 24 zu beachten. Die Kosten für 
das Grabzeichen sind nicht in der Gebühr für das 
Grabnutzungsrecht enthalten und werden direkt 
zwischen dem beauftragten Fachbetrieb und der 
nutzungsberechtigten Person abgerechnet.

 Sollte der Nutzungsberechtigte dieser Pflicht nicht 
nachkommen, so behält sich der Kirchenvorstand 
das Recht vor, nach Aufforderung und Setzen einer 
angemessenen Frist berechtigt, ein Grabmal auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten in Auftrag zu 
geben.

(4) Ein Ausschmücken der Rasengrabstätten über die 
Errichtung eines Grabmales hinaus ist nicht ge-
stattet. Für das Aufstellen und Ablegen von Grab-
schmuck (Blumengestecke, Kränze, Pflanzschalen, 
Vasen, Sträuße u. ä.) ist die dafür gelegte Natur-
steingrabplatte zu nutzen.

(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Rasengrabstätten im Ra-
sengräberfeld entsprechende die Ausführungen 
wie für Wahlgrabstätten.

§ 16 c  
Urnenreihengrabstätten  

in einer Gemeinschaftsgrabanlage

(1) Urnenreihengrabstätten in einer Gemeinschafts-
grabanlage werden mit einer Grabstelle im Todes-
fall zur Bestattung einer Asche, der Reihe nach für 
die Dauer der Ruhezeit vergeben. Das Nutzungs-
recht kann nicht verlängert werden.

(2) Die Grabanlage wird mit Rasen eingesät, die Grab-
stätten werden nicht einzeln eingefasst bzw. ge-
kennzeichnet. Es besteht kein Anspruch auf die 
Umsetzung individueller Gestaltungswünsche.

(3) Jede Grabstelle ist mit einem einheitlich gestalte-
ten Grabmal als Rasengrabplatte aus Naturstein 
mit den Maßen (Länge x Breite) 50 cm x 70 cm, das 
bündig mit der Rasenfläche einzusetzen ist, zu ver-
sehen. Vor- und Nachname sowie Geburts- und 
Sterbedaten der/des Verstorbenen sind als Inschrift 
auf dem Grabmal aufzunehmen.

 Die Bestellung der Grabzeichen ist durch den Nut-
zungsberechtigten, innerhalb von 6 Monaten nach 
der Beisetzung, zu veranlassen. Bei der Ausführung 
sind § 20 und § 24 zu beachten. Die Kosten für das 
Grabzeichen sind nicht in der Gebühr für das Grab-
nutzungsrecht enthalten und werden auf Grundla-
ge des tatsächlichen Aufwandes erhoben und di-
rekt zwischen dem beauftragten Fachbetrieb und 
der nutzungsberechtigten Person abgerechnet.

 Sollte der Nutzungsberechtigte dieser Pflicht nicht 
nachkommen, so behält sich der Kirchenvorstand 
das Recht vor, nach Aufforderung und Setzen einer 
angemessenen Frist berechtigt, ein Grabmal auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten in Auftrag zu 
geben.
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(4) Das Nutzungsrecht umfasst nicht das Recht zur Er-
richtung eines eigenen Grabmals oder zur eigenen 
Pflege der Grabstätte.

(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Urnenreihengrabstätten 
entsprechende die Ausführungen wie für Reihen-
grabstätten.

§ 16 d  
Reihengrabstätten in einer  

Gemeinschaftsgrabanlage zur  
Bestattung von Früh- und Totgeburten

(1) Reihengrabstätten für Bestattungen von Früh- 
oder Totgeburten werden mit einer Grabstelle im 
Todesfall der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit 
vergeben. Das Nutzungsrecht kann nicht verlän-
gert werden. Sie dienen ausschließlich zur Bestat-
tung von Fehl-, Tot- und Ungeborenen in Frühge-
burtenkistchen oder Kindersärgen bis max. 60 cm 
Länge und 30 cm Breite. In jeder Grabstelle kann 
nur ein Sarg oder ein Frühgeburtenkistchen beige-
setzt werden.

(2) Die Grabanlage ist ein Gräberfeld mit namentlich 
gekennzeichneten und einzufassenden Grabplät-
zen.

(3) Ein Ausschmücken der Reihengrabstätten zur Be-
stattung von Früh- und Totgeburten wie das Be-
pflanzungen, Einfassungen oder Veränderungen 
der Grabstätten sind nicht gestattet. Nutzungsbe-
rechtigte dürfen eingeschränkt Grabschmuck und 
in besonderen Fällen persönliche Gegenstände 
(z. B.: Plüschtiere) hinterlegen. Diese müssen aller-
dings bei Unansehnlichkeit entfernt oder ausge-
tauscht werden.

(4) Nach Ablauf der Ruhezeit ebnet die Friedhofsträ-
gerin die Grabstätten ein.

(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Reihengrabstätten zur 
Bestattung von Früh- und Totgeburten entspre-
chende die Ausführungen wie für Reihengrabstät-
ten.

§ 16 e  
Familienurnenwahlgrabstätten  

in einer Gemeinschaftsgrabanlage

(1) Familienurnenwahlgrabstätten in einer Gemein-
schaftsgrabanlage werden als Doppelgrabstätte 
mit zwei Grabstellen für Urnenbestattungen an-
lässlich einer Bestattung durch die Friedhofsver-
waltung vergeben. Über das Nutzungsrecht wird 
eine Urkunde ausgestellt.

(2) Die einzelnen Doppelgrabstellen werden einzeln 
eingefasst. Es besteht kein Anspruch auf die Um-
setzung individueller Gestaltungswünsche.

(3) Jede Doppelgrabstätte ist mit einem Grabmal mit 
Inschrift von Vornamen, Nachnamen sowie Ge-
burts- und Sterbedaten der/des Verstorbenen zu 
versehen. Als Grabmal sind liegende und stehende 
Grabsteine zulässig. Nicht erlaubt sind eingelasse-
ne Grabplatten und Ganzplattenabdeckungen so-
wie Grabmale aus Holz oder Metall.

 Die maximalen Maße für liegende Grabsteine (Hö-
he x Breite x Stärke) 50 cm x 40 cm x 20 cm dürfen 
nicht überschritten werden.

 Die maximalen Maße für stehende Grabsteine (Hö-
he x Breite x Stärke) 70 cm x 35 cm x 20 cm dürfen 
nicht überschritten werden.

 Die Unterplatte sollte folgende Maße nicht über-
schreiten: (Höhe x Breite x Stärke) 40 cm x 60 cm x 
5 – 6 cm.

 Die Bestellung der Grabzeichen ist durch den Nut-
zungsberechtigten, innerhalb von 6 Monaten nach 
der Beisetzung, zu veranlassen. Bei der Ausführung 
sind § 20 und § 24 zu beachten. Die Kosten für 
das Grabzeichen sind nicht in der Gebühr für das 
Grabnutzungsrecht enthalten und werden direkt 
zwischen dem beauftragten Fachbetrieb und der 
nutzungsberechtigten Person abgerechnet.

 Sollte der Nutzungsberechtigte dieser Pflicht nicht 
nachkommen, so behält sich der Kirchenvorstand 
das Recht vor, nach Aufforderung und Setzen einer 
angemessenen Frist berechtigt, ein Grabmal auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten in Auftrag zu 
geben.

(4) Ein Ausschmücken der Familienurnenwahlgrab-
stätten über die Errichtung eines Grabmales hin-
aus ist nicht gestattet. Für das Aufstellen und Ab-
legen von Grabschmuck (Blumengestecke, Kränze, 
Pflanzschalen, Vasen, Sträuße u. ä.) ist die zentrale 
Gedenkstätte zu nutzen.

(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Familienurnenwahlgrab-
stätten entsprechende die Ausführungen wie für 
Wahl- und Urnenwahlgrabstätten.

§ 16 f  
Urnenreihengrabstätten  

in der Gemeinschaftsgrabanlage unter Bäumen

(1) Urnenreihengrabstätten in der Gemeinschafts-
grabanlage unter Bäumen werden mit einer Grab-
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stelle im Todesfall zur Bestattung einer Asche, der 
Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben. 
Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden.

(2) Die Grabanlage ist mit Dauerbegrünung bepflanzt. 
Die Grabstätten sind teilweise einzeln eingefasst 
bzw. gekennzeichnet. Es besteht kein Anspruch auf 
die Umsetzung individueller Gestaltungswünsche.

(3) Die gesamte Anlage wird teilweise durch zentra-
le Natursteinstelen oder durch kleine Natursteine 
gekennzeichnet. Der Vor- und Nachname und das 
Geburts- und Sterbejahr der Verstorbenen werden 
auf einer Bronzetafel (8 x 12 x 0,6 cm) an der von der 
Friedhofsträgerin errichteten Natursteinstele ange-
bracht.

 Die Bestellung der Bronzetafel ist durch den Nut-
zungsberechtigten, innerhalb von 6 Monaten nach 
der Beisetzung, zu veranlassen. Bei der Ausführung 
sind § 20 und § 24 zu beachten. Die Kosten für das 
Grabzeichen sind nicht in der Gebühr für das Grab-
nutzungsrecht enthalten und werden auf Grund-
lage des tatsächlichen Aufwandes direkt zwischen 
dem beauftragten Fachbetrieb und der nutzungs-
berechtigten Person abgerechnet.

 Sollte der Nutzungsberechtigte dieser Pflicht nicht 
nachkommen, so behält sich der Kirchenvorstand 
das Recht vor, nach Aufforderung und Setzen einer 
angemessenen Frist berechtigt, eine Bronzetafel 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten in Auftrag zu 
geben.

 Es besteht kein Anspruch auf die Verwendung 
einer bestimmten Stele für die Anbringung der 
Daten, die Entscheidung obliegt allein der Fried-
hofsträgerin. Es kann nicht auf die Errichtung einer 
Bronzetafel verzichtet werden.

(4) Ein Ausschmücken der Urnenreihengrabstätten 
über die Errichtung eines Grabmales hinaus ist 
nicht gestattet. Für das Aufstellen und Ablegen von 
Grabschmuck (Blumengestecke, Kränze, Pflanz-
schalen, Vasen, Sträuße u. ä.) ist das zentrale Ge-
meinschaftsdenkmal zu nutzen.

(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Urnenreihengrabstätten 
entsprechende die Ausführungen wie für Reihen-
grabstätten.

§ 16 g  
Partnerurnengrabstätten  

in der Gemeinschaftsgrabanlage unter Bäumen

(1) Partnerurnengrabstätten in der Gemeinschafts-
grabanlage unter Bäumen werden als Doppelgrab-
stätte mit zwei hintereinander liegenden Grabstel-

len für Urnenbestattungen anlässlich einer Bestat-
tung durch die Friedhofsverwaltung vergeben. Die 
Grabstätten dienen dem Verstorbenen und dessen 
Ehegatten oder den Lebenspartner oder Lebens-
partnerin nach dem Gesetz über die eingetragene 
Lebenspartnerschaft als Ruhestätte.

(2) Die Grabanlage ist mit Dauerbegrünung bepflanzt. 
Die Grabstätten sind teilweise einzeln eingefasst 
bzw. gekennzeichnet. Es besteht kein Anspruch auf 
die Umsetzung individueller Gestaltungswünsche.

(3) Die Anlage wird durch zwei zentrale Natursteinste-
len oder durch kleine Natursteine gekennzeichnet.

 Der Vor- und Nachname und das Geburts- und 
Sterbejahr der Verstorbenen werden wahlweise auf 
einer Bronzetafel (8 x 12 x 0,6 cm) an der von der 
Friedhofsträgerin errichteten Natursteinstele ange-
bracht oder erfolgt durch Beschriftung der vorhan-
denen kleinen Natursteine mit einem Blattsymbol 
aus Bronze.

 Die Beauftragung der Erstellung sowie die vor-
schriftsmäßige Anbringung erfolgt durch die Nut-
zungsberechtigte an einen Fachbetrieb. Sie ist 
innerhalb von 6 Monaten nach der Beisetzung zu 
veranlassen. Bei der Ausführung sind § 20 und § 24 
zu beachten. Es besteht kein Anspruch auf die Ver-
wendung einer bestimmten Stele für die Anbrin-
gung der Daten, die Entscheidung obliegt allein 
der Friedhofsträgerin. Es kann nicht auf die Errich-
tung einer/s Bronzetafel/Blattsymbols verzichtet 
werden.

 Die Kosten für das Grabzeichen sind nicht in der 
Gebühr für das Grabnutzungsrecht enthalten und 
werden auf Grundlage des tatsächlichen Aufwan-
des direkt zwischen dem beauftragten Fachbetrieb 
und der nutzungsberechtigten Person abgerech-
net.

 Sollte der Nutzungsberechtigte dieser Pflicht nicht 
nachkommen, so behält sich der Kirchenvorstand 
das Recht vor, nach Aufforderung und Setzen einer 
angemessenen Frist berechtigt, ein Grabzeichen 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten in Auftrag zu 
geben.

(4) Bis auf eine Steckblumenvase ist ein Ausschmü-
cken der Gemeinschaftsgrabanlage nicht gestattet.

(5) Soweit sich aus der Friedhofsordnung nicht etwas 
anderes ergibt, gelten für Partnerurnengrabstätten 
die Ausführungen wie für Wahlgrabstätten.
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§ 16 h  
Doppelurnengrabstätte in der  

Gemeinschaftsgrabanlage „Blätter im Wind“

(1) Doppelurnengrabstätten in der Gemeinschafts-
grabanlage „Blätter im Wind“ werden als Doppel-
grabstätte mit zwei Grabstellen für Urnenbestat-
tungen anlässlich einer Bestattung durch die Fried-
hofsverwaltung vergeben.

(2) Die Gemeinschaftsgrabanlage ist mit Bodende-
ckern bepflanzt, die Grabstellen werden nicht 
einzeln eingefasst bzw. gekennzeichnet. Über die 
Gestaltung der jeweiligen Gemeinschaftsanlage 
erhalten die Nutzungsberechtigten eine schriftli-
che Information. Es besteht kein Anspruch auf die 
Umsetzung individueller Gestaltungswünsche.

(3) Die Namensnennung erfolgt auf einheitlichen 
Glasblättern mit Vornamen, Nachnamen mit Ge-
burts- und Sterbejahr, die auf dem vorhandenen 
Konstrukt zwischen den vier Gemeinschaftsgrab-
stelen angebracht werden. Der Erwerb der Glas-
blätter ist ausschließlich der Friedhofsträgerin vor-
behalten, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu 
gewährleisten. Auf die vorgegebene Namenskenn-
zeichnung kann nicht verzichtet werden.

 Die Kosten für die Gravur des Glasblattes (Erst-
schrift sowie Zweitschrift) sind nicht in der Gebühr 
für das Grabnutzungsrecht enthalten. Die Beauf-
tragung der Gravur bei dem Fachbetrieb Gemein-
schaftsgrabanlagen GbR obliegt der/dem jeweili-
gen Nutzungsberechtigten und ist innerhalb von 
6 Monaten nach einer Beisetzung zu veranlassen. 
Sollte die/der Nutzungsberechtigte dieser Pflicht 
nicht nachkommen, so ist der Kirchenvorstand 
nach Aufforderung und Setzen einer angemesse-
nen Frist berechtigt, die Gravur auf Kosten der/des 
Nutzungsberechtigten in Auftrag zu geben. Bei der 
Ausführung bzw. Beauftragung sind die Vorgaben 
aus dem schriftlichen Informationsblatt der Fried-
hofsträgerin zu beachten.

(4) Bis auf eine Steckblumenvase ist ein Ausschmü-
cken der Gemeinschaftsgrabanlage „Blätter im 
Wind“ nicht gestattet.

(5) Soweit sich aus der Friedhofsordnung nicht etwas 
anderes ergibt, gelten für diese Grabstätten die 
Ausführungen wie für Wahlgrabstätten.

§ 16 i  
Partnerurnengrabstätte in der  

Gemeinschaftsgrabanlage „Streuobstwiese“

(1) Partnerurnengrabstätten in der Gemeinschafts-
grabanlage „Streuobstwiese“ werden als Partner-

grabstätte mit zwei Grabstellen für Urnenbestat-
tungen anlässlich einer Bestattung durch die Fried-
hofsverwaltung vergeben.

(2) Die Gemeinschaftsgrabanlage ist mit Apfelbäu-
men und einer insektenfreundlichen Bepflanzung 
versehen, die Grabstellen werden nicht einzeln ein-
gefasst bzw. gekennzeichnet. Die naturbelassene 
Pflege erfolgt in einem geringen und nötigen Um-
fang.

 Über die Gestaltung der jeweiligen Gemeinschafts-
anlage erhalten die Nutzungsberechtigten eine 
schriftliche Information. Es besteht kein Anspruch 
auf die Umsetzung individueller Gestaltungswün-
sche.

(3) Jede Doppelgrabstätte ist mit einem Grabmal mit 
Inschrift von Vornamen, Nachnamen sowie Ge-
burts- und Sterbedaten der/des Verstorbenen zu 
versehen. Als Grabmal sind eingelassene Kissen-
steine (natur oder geflammt) mit vertiefter Schrift 
zulässig.

 Die maximalen Maße für die eingelassenen Kissen-
steine (40 cm x 40 cm x 10 cm) dürfen nicht über-
schritten werden.

 Die Bestellung des Kissensteins ist durch den Nut-
zungsberechtigten, innerhalb von 6 Monaten nach 
der Beisetzung, zu veranlassen. Bei der Ausführung 
sind § 20 und § 24 zu beachten. Die Kosten für das 
Grabzeichen sind nicht in der Gebühr für das Grab-
nutzungsrecht enthalten und werden auf Grund-
lage des tatsächlichen Aufwandes werden direkt 
zwischen dem beauftragten Fachbetrieb und der 
nutzungsberechtigten Person abgerechnet.

 Sollte der Nutzungsberechtigte dieser Pflicht nicht 
nachkommen, so behält sich der Kirchenvorstand 
das Recht vor, nach Aufforderung und Setzen einer 
angemessenen Frist berechtigt, ein Grabmal auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten in Auftrag zu 
geben.

(4) Ein Ausschmücken der Gemeinschaftsgrabanlage 
„Streuobstwiese“ ist nicht gestattet. Für das Able-
gen von Grabschmuck (Blumengestecke, Kränze, 
Pflanzschalen, Vasen, Sträuße u. ä.) ist die dafür ein-
gerichtete zentrale Gedenkstätte zu nutzen.

(5) Soweit sich aus der Friedhofsordnung nicht etwas 
anderes ergibt, gelten für diese Grabstätten entspre-
chend die Ausführungen wie für Wahlgrabstätten.
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§ 17  
Rückgabe und Umwandlung von Grabstätten

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten 
kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben 
werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grab-
stätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung. In genehmigten 
Ausnahmefällen ist die anschließende Rasenpflege 
der Grabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit aus-
schließlich der Friedhofsträgerin zu überlassen. Au-
ßerdem behält sich die Friedhofsträgerin das Recht 
vor, anfallende Kosten in diesem Zusammenhang 
der nutzungsberechtigten Person in Rechnung zu 
stellen. Sie kann die Durchführung dieser Arbeiten 
an Dritte vergeben.

(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahl-
grabstätten besteht kein Anspruch auf Gebühren-
erstattung.

(3) Ist der/die Nutzungsberechtigte nach Ablauf der 
Nutzungszeit durch Anschreiben und öffentliche 
Bekanntmachung nicht mehr zu ermitteln, fällt das 
Nutzungsrecht an die Friedhofsträgerin zurück.

(4) Für die vorzeitige Rückgabe von Grabstätten nach 
§ 12,13, 14 und 15 wird eine Gebühr gemäß § 6 Zif-
fer VII. Nr. 1 und 2 der Friedhofsgebührenordnung 
erhoben. Die Herrichtung und Pflege der zurück-
gegebenen Grabstätten erfolgt ausschließlich 
durch die Friedhofsträgerin, um eine einheitliche 
Gestaltung sicher zu stellen.

(5) Bei Umwandlung von Wahlgrabstätten in Rasen-
grabstätten vor Beendigung der Ruhezeit werden 
Gebühren für das Abräumen und Einsäen der Grab-
stätte sowie eine Pflegegebühr für die Restlaufzeit 
gemäß § 6 Ziffer IX. Nr. 1 der Friedhofsgebühren-
ordnung erhoben. Die Umwandlung und Pflege 
der Rasengrabstätten erfolgt ausschließlich durch 
den Friedhofsträger, um eine einheitliche Gestal-
tung sicher zu stellen.

§ 17a  
Erlöschen des Nutzungsrechtes

(1) Das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erlischt, 
wenn

a) die Zeit abgelaufen ist, für die es erworben wurde,
b) der/die Berechtigte auf das Nutzungsrecht verzich-

tet, wobei erst nach Ablauf der Ruhezeit oder nach 
Umbettung der Verzicht erklärt werden kann oder

c) die Grabstätte gemäß § 23 Abs. 1 eingeebnet wird 
und die Mindestruhezeit abgelaufen ist.

(2) Nach Erlöschen des Nutzungsrechts fällt die Grab-
stätte an die Kirchengemeinde zurück. Die Fried-
hofsverwaltung kann über sie nach Ablauf der 
Ruhezeit des zuletzt Bestatteten anderweitig ver-
fügen. Nicht entfernte Grabmale und sonstige 
Ausstattungsgegenstände gehen nach dieser Zeit 
ohne Entschädigung in die Verfügungsgewalt der 
Kirchengemeinde über.

§ 18  
Bestattungsverzeichnis

(1) Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattun-
gen ein Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen 
lässt, wer an welcher Stelle bestattet ist und wann 
die Ruhezeit abläuft.

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen

§ 19  
Gestaltungsgrundsatz

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Um-
gebung anzupassen, dass der Friedhofszweck und 
die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen 
und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

§ 20  
Gestaltung und Standsicherheit  

von Grabmalen und anderen Anlagen

(1) Grabmale und andere Anlagen sind so zu gestal-
ten, dass sie keine Verunstaltung des Friedhofes 
bewirken oder Friedhofsbesucher*innen in ihrer 
Andacht stören können. Die Gestaltung darf sich 
ferner nicht gegen den christlichen Glauben rich-
ten. Im Übrigen gilt § 19 entsprechend. Werkstatt-
bezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder 
Rückseite eines Grabmals in unauffälliger Weise an-
gebracht werden.

(2) Stehende Grabmale dürfen eine Stärke von 12 cm 
nicht unterschreiten. Natursteinkanten müssen 
eine Mindeststärke von 5 cm bis maximal 15 cm ha-
ben.

(3) Soweit nichts Spezielleres geregelt ist, dürfen 
Grabplatten (Grababdeckungen) nur flach auf die 
Grabstelle gelegt werden und nicht mehr als 10 cm 
über Erdgleiche herausragen. Sie dürfen folgende 
Bedingungen nicht überschreiten:

• Abdeckungen der gesamten 
 Grabstätte zu 1/3
• Abdeckung der gesamten Grabstätte über 

1/3 (führt zur Verlängerung der Ruhefrist)

 Darüberhinausgehende Abdeckungen über 2/3 
sind nicht gestattet.
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 Die Maße müssen sich nach der Größe der Grab-
stelle richten und genügend Raum zur Dauerbe-
grünung lassen.

(4) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen 
ein max. Gewicht von 550 kg in keinem Fall über-
schreiten.

(5) Es sollen nach Möglichkeit nur Grabmale ein-
schließlich anderer Anlagen errichtet werden, die 
nachweislich in der Wertschöpfungskette ohne 
Kinderarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über 
das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur 
Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinder-
arbeit“ hergestellt sind.

(6) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in 
würdigem und verkehrssicherem Zustand zu hal-
ten. Hierfür sind die nutzungsberechtigten Perso-
nen verantwortlich.

(7) Ist die Standsicherheit von Grabmalen, anderen 
Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für 
die Unterhaltung verantwortlichen nutzungsbe-
rechtigten Personen verpflichtet, unverzüglich Ab-
hilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die 
Friedhofsträgerin auf Kosten der nutzungsberech-
tigten Personen Sicherungsmaßnahmen treffen (z. 
B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird 
der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher 
Aufforderung durch die Friedhofsverwaltung nicht 
innerhalb einer festzusetzenden angemessenen 
Frist beseitigt, behält sich die Friedhofsträgerin 
das Recht vor, die Grabmale, andere Anlagen oder 
Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtigten 
Personen zu entfernen. Sind nutzungsberechtigte 
Personen nicht bekannt oder ohne besonderen 
Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Auffor-
derung eine öffentliche Bekanntmachung und ein 
Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die Dau-
er von einem Monat aufgestellt wird.

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten

§ 21  
Allgemeines

(1) Die Grabstätten gemäß § 12 – § 16 müssen binnen 
sechs Monaten nach der Belegung oder nach dem 
Erwerb des Nutzungsrechtes angelegt sein, es sei 
denn, die Witterungsverhältnisse erlauben dies 
nicht. Sie dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt wer-
den, durch die benachbarte Grabstätten und öf-
fentliche Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Das 
Pflanzen von hochstämmigen Bäumen ist nicht ge-
stattet.

(2)  Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jewei-
ligen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet, 
sofern sich die Friedhofsträgerin diese Aufgaben 
nicht selbst vorbehalten hat. Die Verpflichtung zur 
Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrech-
tes. Darin eingeschlossen sind auch die unbefestig-
ten Wege vor und zwischen den Grabstätten.

(3) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchern-
de, absterbende oder Bestattungen behindernde 
Hecken und Sträucher zu beschneiden oder zu be-
seitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von 
den Grabstätten zu entfernen und an den dafür 
vorgesehenen Plätzen abzulegen.

(4) Der Schnitt und die Beseitigung von zu stark wach-
senden oder absterbenden Pflanzen kann von der 
Friedhofsverwaltung angeordnet werden. Wird die 
notwendige Maßnahme nicht innerhalb der von 
der Friedhofverwaltung angeordneten Frist durch-
geführt, so behält sich die Friedhofsträgerin das 
Recht vor, die Arbeiten auf Kosten des/der Nutz-
ugsberechtigten in Auftrag zu geben.

(5) Die Entfernung von ordnungswidrigem Grab-
schmuck kann von der Friedhofsverwaltung an-
geordnet werden. Wird die Aufforderung nicht be-
folgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht 
bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand 
zu ermitteln, behält sich die Friedhofsträgerin das 
Recht vor, den Grabschmuck auf Kosten der nut-
zungsberechtigten Person zu entfernen oder ent-
fernen zu lassen.

(6) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtneri-
schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt 
allein der Friedhofsverwaltung. Sie kann diese Auf-
gaben an Dritte übertragen.

(7) Die Friedhofsträgerin ist nicht verpflichtet, Vorkeh-
rungen zur Verhütung von Schäden zu treffen, die 
durch fremde Personen und Tiere hervorgerufen 
werden.

(8) Beim Bepflanzen darf die Größe der Grabstätte 
nicht überschritten werden.

(9) Die Grabstätten sind nur mit Gewächsen zu be-
pflanzen, durch die benachbarte Grabstätten nicht 
gestört werden.

(10)  Hohe Grabhügel sind zu vermeiden. Um die einzel-
nen Grabstellen anzudeuten, genügt es, flache Hü-
gel anzulegen, die mit kriechenden dauergrünen 
Gewächsen und niedrigen Blumen bepflanzt wer-
den können. Der Grabhügel darf die Höhe von 20 
cm nicht überschreiten.
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(11)  Sind Grabstätten mit einer Hecke eingefasst, ist da-
rauf zu achten, dass diese mit 0,15 m Abstand von 
der Weggrenze gepflanzt und eine Höhe von 1,5 m 
nicht überschritten wird. Einzelgrabstätten dürfen 
nicht mit Hecken eingefasst werden.

(12) Grabeinfassungen aus Beton, Terrazzo, Folien, 
Kunstrasen, Fliesen, Kunststoffe jeglicher Art oder 
nicht für diesen Zweck bestimmte Materialien sind 
ausdrücklich nicht gestattet.

(13)  Den Nutzungsberechtigten ist es nicht gestattet, 
besondere / alte Gewächse, wie exponierte Bäume, 
große Sträucher und Heckenbepflanzungen von 
Grabstätten ohne Genehmigung des Kirchenvor-
standes zu beseitigen, weil durch solche Maßnah-
men das Gesamtbild des Friedhofes gestört wer-
den kann.

(14)  Das Aufstellen von Bänken und Stühlen auf und 
neben den Grabstätten bedarf der Zustimmung 
des Kirchenvorstandes. Für Schäden, die durch die-
se Bänke und Stühle verursacht werden, haftet die 
Friedhofsträgerin nicht.

(15)  Abfall aus Kunststoff, wie Blumenstraußfolien, Blu-
mentöpfe, Pflanzschalen u.ä. ist möglichst über 
den Hausmüll bzw. das duale Entsorgungssystem 
zu entsorgen.

(16)  Bei Zerstörung oder Beschädigung der gärtneri-
schen Anlage oder des Grabmals durch höhere Ge-
walt oder Vandalismus ist die Friedhofsverwaltung 
nicht zur Herstellung des vorherigen Zustands ver-
pflichtet.

§ 22  
Grabpflege, Grabschmuck

(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wild-
krautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch 
nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Reinigung 
von Grabmalen und anderen Anlagen ist nicht ge-
stattet.

(2) Bei der Bepflanzung der Grabstätte soll aus Grün-
den der Nachhaltigkeit auf die Verwendung von 
Torf oder torfhaltiger Erde verzichtet werden.

(3) In sämtlichen Produkten der Trauerfloristik dür-
fen keine Kunststoffe verwendet werden. Das gilt 
insbesondere für Kränze, Trauergebinde, Trauer-
gestecke, Grabschmuck, Grabeinfassungen sowie 
Pflanzenanzuchtbehältern, die an der Pflanze ver-
bleiben. Ausgenommen sind Grabvasen und Mar-
kierungszeichen.

(4) Behälter für Schnittblumen sind entweder unauf-
fällig aufzustellen oder in die Erde einzulassen. 

Die Verwendung von Blechdosen, Flaschen o. ä. für 
die Aufnahme von Schnittblumen ist nicht gestat-
tet.

(5) Grababdeckungen mit Betonplatten, Terrazzo, 
Teerpappe, Plastik, Fliesen, Kunststoffe jeglicher 
Art oder nicht für diesen Zweck bestimmte Mate-
rialien, farbigem Rindenmulch sind nicht zulässig. 
Natursteinkanten müssen vom Nutzungsberech-
tigten in einem ordentlichen Zustand gehalten 
werden.

(6) Abdeckungen der Grabstätte durch Natursteinplat-
ten oder mit Kies oder Split dürfen nur maximal 40 
% der Grabstätten Fläche betragen. Abdeckungen 
der Grabstätte mit Natursteinplatten oder Kies/
Split/etc. bedürfen immer einer Genehmigung 
durch die Friedhofsverwaltung ab dem Zeitpunkt 
der Veröffentlichung der Friedhofsordnung.

(7) Bei Grabstätten mit Heckenbepflanzung gehört 
die jeweils rechte Heckenbepflanzung zur Grab-
stätte. Rückwärtige Heckenbepflanzungen und 
deren Pflege und Ersatz obliegen grundsätzlich 
den jeweils angrenzenden Nutzungsberechtigten. 
Sollte für eine Beisetzung die Heckenbepflanzung 
entfernt werden müssen, so ist diese von den Nut-
zungsberechtigten zu ersetzen, deren Angehörige 
bestattet wurden.

(8) Das Aufstellen von solarbetriebenen oder batte-
riebetriebenen Kerzen, Leuchten, Lichterketten ist 
nicht gestattet.

§ 23  
Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig herge-
richtet oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte 
Person nach schriftlicher Aufforderung die Grab-
stätte innerhalb einer von der Friedhofsverwaltung 
vorgegebenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt 
sie der Verpflichtung nicht nach, behält sich die 
Friedhofsverwaltung das Recht vor, die Arbeiten 
auf Kosten der nutzungsberechtigten Person in 
Auftrag zu geben. Die Friedhofsverwaltung kann 
auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung ent-
ziehen, sofern sie die nutzungsberechtigte Person 
schriftlich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen 
hat. In dem Entziehungsbescheid wird die nut-
zungsberechtigte Person aufgefordert, das Grab-
mal und andere Anlagen auf der Grabstätte inner-
halb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des 
Bescheides zu entfernen.

(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt 
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermit-
teln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung 
auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege 
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der Grabstätte hingewiesen. Außerdem wird die 
unbekannte nutzungsberechtigte Person durch 
ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, 
sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu 
setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis 
drei Monate unbeachtet, behält sich die Friedhofs-
verwaltung das Recht vor,

a) die Grabstätte abräumen, einebnen und ein-
säen und

b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen zu 
lassen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 
Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 
befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person 
nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Auf-
wand zu ermitteln, behält sich die Friedhofsverwal-
tung das Recht vor, den Grabschmuck auf Kosten 
der nutzungsberechtigten Person entfernen zu las-
sen. Sie kann die Durchführung dieser Arbeiten an 
Dritte vergeben.

VII. Grabmale und andere Anlagen

§ 24  
Errichtung und Änderung von Grabmalen

(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen 
und anderen Anlagen (z. B. Grababdeckungen und 
Bänke) sind der Friedhofsverwaltung mit der Erklä-
rung anzuzeigen, dass das Vorhaben der gültigen 
Friedhofsordnung und den Vorgaben des techni-
schen Regelwerks entspricht.

(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem ge-
eigneten Maßstab beizufügen. In den Anzeige-
unterlagen sollen alle sicherheitsrelevanten Daten 
und wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung 
der Befestigungsmittel mit Bemaßung und Mate-
rialangaben sowie die Gründungstechnik mit Maß-
angaben und Materialbenennung eingetragen 
sein.

 Den Anträgen sind zweifach in Papierform oder 
elektronisch beizufügen:
a) Der Grabmalentwurf mit Grundriss und Sei-

tenansicht unter Angabe des Materials, seiner 
Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der 
Ornamente und der Symbole sowie die Fun-
damentierung.

b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und 
der Symbole unter Angabe des Materials, sei-
ner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und 
der Anordnung.

(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorla-
ge der vollständigen Anzeige begonnen werden, 
wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser 

Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen 
die Friedhofsordnung oder das technische Regel-
werk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei 
Monaten darf begonnen werden, wenn die Fried-
hofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung 
mit der geltenden Friedhofsordnung und die Voll-
ständigkeit der Anzeige der sicherheitsrelevanten 
Daten bestätigt.

(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das 
Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach Einreichen der Anzeige 
errichtet oder geändert worden ist.

(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 
müssen verkehrssicher sein. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass die Anlagen

a) entsprechend ihrer Größe nach den allgemei-
nen Regeln der Baukunst zu fundamentieren 
und so zu befestigen sind, dass sie dauernd 
standsicher sind und auch beim Öffnen be-
nachbarter Gräber nicht umstürzen.

b) Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung 
der Regeln der Baukunst ausschließlich die 
aktuelle Fassung der „Anleitung zur Stand-
sicherheit von Grabmalanlagen (TA Grab-
mal) des Verbandes der Friedhofsverwalter 
Deutschlands e.V. (VFD)“ ist.

c) der TA Grabmal Richtlinie für die Planung, Er-
stellung, Ausführung, die Abnahmeprüfung 
und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen 
entsprechen.

(6) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienst-
leistungserbringer*innen, die aufgrund ihrer Aus-
bildung in der Lage sind, unter Beachtung der 
örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die an-
gemessene Gründungsart zu wählen und nach 
der TA Grabmal die erforderlichen Fundament-
abmessungen zu berechnen. Die Dienstleistungs-
erbringer*innen müssen in der Lage sein, für die 
Befestigung der Grabmalteile das richtige Befesti-
gungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und 
zu montieren. Ferner müssen sie die Standsicher-
heit von Grabmalanlagen beurteilen und mit Hilfe 
von Messgeräten die Standsicherheit kontrollieren 
und dokumentieren können.

(7) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder 
veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht 
den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der 
Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung 
der nutzungsberechtigten Person eine angemes-
sene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des 
Grabmals und anderer Anlagen. Nach ergebnis-
losem Ablauf der Frist behält sich die Friedhofs-
verwaltung das Recht vor, die Abänderung oder 
Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtigten 
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Person zu veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger 
Gründung und Befestigung des Grabmals und an-
derer Anlagen gilt § 20 Absatz 7.

(8) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten 
Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige Dienst-
leistungserbringer*innen (mit gleichwertiger Qua-
lifikation in Befestigungstechnik, Planung, Berech-
nung und Ausführung von Gründungen) eine Ab-
nahmeprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal 
vorzunehmen. Die gleichwertige Qualifikation i.S.v. 
Satz 1 ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüfablauf 
ist nachvollziehbar zu dokumentieren.

(9) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr 
bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwal-
tung spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung 
der Grabmalanlage die Dokumentation der Ab-
nahmeprüfung und die Abnahmebescheinigung 
entsprechend den Anforderungen der TA Grabmal 
vorzulegen.

(10) Die Genehmigung der Anzeigeunterlagen eines 
Grabmals durch die Friedhofsverwaltung setzt die 
vorherige Begleichung der Gebührenschuld durch 
den Antragsteller voraus.

(11)  Die jährliche Überprüfung der Standsicherheit von 
Grabmalen im Rahmen der Verkehrssicherungs-
pflicht obliegt dem Friedhofsträger.

§ 25  
Mausoleen und gemauerte Grüfte

(1) Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder ge-
mauerte Grüfte bestehen, können sie im Rahmen 
der bestehenden Nutzungsrechte genutzt werden. 
Neubauten sind nicht möglich. Im Übrigen gelten 
§ 20 Absätze 6 und 7 entsprechend.

(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhan-
denen Mausoleen oder gemauerten Grüften ist 
nur möglich, wenn sich die nutzungsberechtigten 
Personen in schriftlichen Verträgen gegenüber 
der Friedhofsverwaltung verpflichten, alle mit der 
Instandsetzung und Unterhaltung der Mausoleen 
und Grüfte verbundenen Kosten und die Ver-
kehrssicherungspflicht zu übernehmen und selbst 
in Auftrag zu geben. Nach Beendigung des Nut-
zungsrechts sind die Mausoleen oder gemauerten 
Grüfte von den nutzungsberechtigten Personen 
vollständig zu entfernen.

§ 26  
Entfernung

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf 
des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekannt-
machung über das Abräumen der Grabstätte, ver-
anlasst die Friedhofsverwaltung die Entfernung der 
Grabmale und anderen Anlagen. Unberührt bleibt 
§ 27. Innerhalb von 3 Monaten nach Bekanntma-
chung über das Abräumen und bei Wahlgräbern 
auch innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der 
Nutzungszeit können die nutzungsberechtigten 
Personen Grabmale und andere Anlagen der Grab-
stätte selbst entfernen, soweit es sich nicht um 
Grabmale nach § 27 handelt.

(3) Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für 
Grabmale und andere Anlagen zu leisten. Sie ist 
nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale 
und anderer Anlagen verpflichtet. Die Friedhofs-
verwaltung hat auch keinen Gebührenbetrag zu 
erstatten, wenn eine nicht hierzu verpflichtete Per-
son selbst abräumt.

§ 27  
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

(1) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 
und Einfassungen werden nach Möglichkeit von 
der Friedhofsverwaltung erhalten. Die Friedhofs-
verwaltung kann die Zustimmung zur Änderung 
oder Abräumung derartiger Grabmale versagen. 
Insoweit sind die zuständigen Denkmalschutzbe-
hörden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim-
mungen zu beteiligen.

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern

§ 28  
Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle (Kühlkammer) dient zur Aufnah-
me von Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur mit 
Erlaubnis des Kirchenvorstandes betreten werden.

(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern 
keine Bedenken bestehen, im Verabschiedungs-
raum oder in der Kapelle von einem Beauftragten 
des Kirchenvorstandes geöffnet werden. Särge sol-
len spätestens eine Stunde vor Beginn der Trauer-
feier geschlossen werden.

(3) Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die 
im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infekti-
onsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelit-
ten oder bei der der Verdacht einer solchen Krank-
heut zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, 
wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum 
aufgestellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Ge-
nehmigung der unteren Gesundheitsbehörde ge-
öffnet werden.



– 638 –

Amtsblatt für die Region Hannover Nr. 52/2024

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß 
§ 66 Abs. 3 Nr. 2 der Kirchengemeindeordnung kirchen-
aufsichtlich genehmigt.

Burgwedel, den 4. Dezember 2024

 Ev.-luth. Kirchenkreis Burgdorf
 Der Kirchenkreisvorstand
 Im Auftrage
L. S. gez. Rust 

Bevollmächtigte des Kirchenkreisvorstandes

– – –

u	 Friedhofsgebührenordnung (FGO) 
für den Friedhof der Ev.-luth. St. Pankratius-
Kirchengemeinde in Burgdorf

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 31 
der Friedhofsordnung für den Friedhof der Ev.-luth. St. 
Pankratius-Kirchengemeinde in Burgdorf hat der Kir-
chenvorstand am 13. November 2024 folgende Fried-
hofsgebührenordnung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrich-
tungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leistun-
gen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach 
dieser Gebührenordnung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist:

1. wer die Bestattung oder sonstige gebühren-
pflichtige Leistung nach dieser Ordnung be-
antragt oder durch ihm zurechenbares Ver-
halten ausgelöst hat,

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte 
erworben oder verlängert hat,

3. wer die Gebührenschuld gegenüber der 
Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklä-
rung übernommen hat oder wer für die Ge-
bührenschuld eines anderen kraft Gesetzes 
haftet.

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist:

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst 
oder in wessen Interesse sie vorgenommen 
wird,

2. wer die Gebührenschuld gegenüber der 
Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklä-

§ 29  
Benutzung der Friedhofskapelle

(1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur 
Verfügung.

(2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entspre-
chen.

(3) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, 
wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr 
der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem ge-
nannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Be-
denken wegen des Zustandes der Leiche bestehen.

IX. Haftung und Gebühren

§ 30  
Haftung

(1) Nutzungsberechtigte Personen haften für alle 
Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auf-
trag errichtete Grabmale und andere Anlagen ent-
stehen.

(2) Für Schäden an Einrichtungen und Anlagen, die 
durch minderjährige Kinder verursacht werden, 
haften die Erziehungsberechtigten als Gesamt-
schuldner.

§ 31  
Gebühren

(1) Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Ein-
richtungen sind Gebühren nach der jeweils gelten-
den Friedhofsgebührenordnung zu entrichten.

X. Schlussvorschriften

§ 32  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Friedhofsordnung tritt nach der kirchenauf-
sichtlichen Genehmigung und nach der öffentli-
chen Bekanntmachung zum 1. Januar 2025 in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsordnung tritt die 
bisherige Friedhofsordnung nebst Änderungen 
außer Kraft.

Burgdorf, den 13. November 2024

 Der Kirchenvorstand
gez. Grote L. S. gez. J. Rheinhardt 
Vorsitzende  Kirchenvorsteher
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rung übernommen hat oder wer für die Ge-
bührenschuld eines anderen kraft Gesetzes 
haftet.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuld-
ner.

§ 3
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebüh-
renschuld bereits mit der Begründung des Nut-
zungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der 
Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesam-
ten Verlängerung der Grabstätte.

(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die 
Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der je-
weiligen gebührenpflichtigen Leistung.

(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebühren-
schuld mit der Vornahme der Verwaltungshand-
lung.

§ 4
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch 
schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides fällig.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des 
Friedhofes untersagen und Leistungen verweigern, 
sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet wor-
den sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht 
geleistet ist.

(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen.

§ 5
Säumniszuschläge, Kosten,  

Einziehung rückständiger Gebühren

(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fällig-
keitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen 
Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % 
des abgerundeten rückständigen Gebührenbetra-
ges zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten 
durch 50 Euro teilbaren Betrag.

(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen 
Postdienstleistungen durch den Gebührenschuld-
ner oder die Gebührenschuldnerin zu erstatten.

(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie 
Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungs-

zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Voll-
streckung hat der Vollstreckungsschuldner oder 
die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen.

§ 6
Gebührentarif

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrech-
ten an Grabstätten:

1. Reihengrabstätte:
a) Nutzungsrecht für Verstorbene bis zum voll-

endeten 5. Lebensjahr 
für 25 Jahre – je Grabstelle –: 550,00 €

b) Nutzungsrecht für Verstorbene  
ab dem 6. Lebensjahr 
für 25 Jahre – je Grabstelle –: 1.000,00 €

2. Wahlgrabstätte:
a) Nutzungsrecht für 25 Jahre  

– je Grabstelle –: 1.375,00 €
b) für jedes Jahr der Verlängerung des  

Nutzungsrechtes – je Grabstelle –: 55,00 €

3. Urnenreihengrabstätte:
a) Nutzungsrecht für 25 Jahre  

– je Grabstelle –: 630,00 €

4. Urnenwahlgrabstätte:
a) Nutzungsrecht für 25 Jahre  

– je Doppelgrabstelle –: 1.150,00 €
b) für jedes Jahr der Verlängerung des  

Nutzungsrechtes  
– je Doppelgrabstelle –: 46,00 €

5. Rasenreihengrabstätte im Rasengräberfeld:
a) Nutzungsrecht für eine Urnenbestattung  

für 25 Jahre – je Grabstelle –: 1.100,00 €
b) Nutzungsrecht für eine Sargbestattung  

für 25 Jahre – je Grabstelle –: 1.500,00 €

 Die Kosten der Grabplatte werden auf Grundlage 
des tatsächlichen Bruttoaufwandes direkt mit dem 
beauftragten Fachbetrieb abgerechnet.

6. Rasengrabstätte:
a) Nutzungsrecht für eine Sargbestattung für 

25 Jahre – je Grabstelle –: 2.250,00 €
b) für jedes Jahr der Verlängerung des  

Nutzungsrechtes – je Grabstelle –: 90,00 €

 Die Kosten der Grabplatte werden auf Grundlage 
des tatsächlichen Bruttoaufwandes direkt mit dem 
beauftragten Fachbetrieb abgerechnet.

7. Urnenreihengrabstätte in einer Gemeinschafts-
grabanlage:
a) Nutzungsrecht für 25 Jahre  

– je Grabstelle –: 1.150,00 €
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 Die Kosten des Grabmales werden auf Grundlage 
des tatsächlichen Bruttoaufwandes direkt mit dem 
beauftragten Fachbetrieb abgerechnet.

8. Reihengrabstätte in einer Gemeinschaftsanlage 
für Früh- und Totgeburten:
a) Nutzungsrecht für 25 Jahre  

– je Grabstelle –: 300,00 €

9. Familienurnenwahlgrabstätte in einer Gemein-
schaftsgrabanlage:
a) Nutzungsrecht für 25 Jahre  

– je Doppelgrabstelle –: 2.750,00 €
b) für jedes Jahr der Verlängerung des  

Nutzungsrechtes  
– je Doppelgrabstelle –: 110,00 €

 Die Kosten des Grabmales werden auf Grundlage 
des tatsächlichen Bruttoaufwandes direkt mit dem 
beauftragten Fachbetrieb abgerechnet.

10. Urnenreihengrabstätte in der Gemeinschafts-
grabanlage unter Bäumen:
a) Nutzungsrecht für 25 Jahre  

– je Grabstelle –: 1.600,00 €

 Die Kosten des Grabzeichen werden auf Grundlage 
des tatsächlichen Bruttoaufwandes direkt mit dem 
beauftragten Fachbetrieb abgerechnet.

11. Partnerurnengrabstätte in der Gemeinschafts-
grabanlage unter Bäumen (einmal verlängerbar):
a) Nutzungsrecht für 25 Jahre  

– je Doppelgrabstelle –: 2.100,00 €
b) für jedes Jahr der Verlängerung des Nutzungs-

rechtes – je Jahr und Doppelgrabstelle – 
bei Zweitbestattung zur Anpassung  
an die neue Ruhezeit für die  
gesamte Grabstätte: 84,00 €

 Die Kosten des Grabmales werden auf Grundlage 
des tatsächlichen B ruttoaufwandes direkt mit dem 
beauftragten Fachbetrieb abgerechnet.

12. Doppelurnengrabstätte in der Gemeinschafts-
grabanlage „Blätter im Wind“ (einmal verlänger-
bar):
a) Nutzungsrecht für 25 Jahre  

– je Doppelgrabstelle –: 2.150,00 €
b) für jedes Jahr der Verlängerung des Nut-

zungsrechtes – je Doppelgrabstelle – 
bei Zweitbestattung zur Anpassung  
an die neue Ruhezeit für die  
gesamte Grabstätte: 86,00 €

 Die Kosten der Namensnennung werden auf Grund-
lage des tatsächlichen Bruttoaufwandes direkt mit 
dem beauftragten Fachbetrieb abgerechnet.

13. Partnerurnengrabstätte in der Gemeinschafts-
grabanlage „Streuobstwiese“ (einmal verlänger-
bar):
a) Nutzungsrecht für 25 Jahre  

– je Doppelgrabstelle –: 1.625,00 €
b) für jedes Jahr der Verlängerung des Nutzungs-

rechtes – je Jahr und Doppelgrabstelle – 
bei Zweitbestattung zur Anpassung  
an die neue Ruhezeit für die  
gesamte Grabstätte: 65,00 €

 Die Kosten des Grabmales werden auf Grundlage 
des tatsächlichen Bruttoaufwandes direkt mit dem 
beauftragten Fachbetrieb abgerechnet.

14.  Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer be-
reits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte 
gemäß § 11 Absatz 5 der Friedhofsordnung:
a) eine Gebühr gemäß Nummer 2.b) oder 4.b) 

zur Anpassung an die neue Ruhezeit und
b) eine Gebühr gemäß Abschnitt III. Nummer 2.

 Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nut-
zungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren 
möglich.

 Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und 
die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für die 
gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben.

II. Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle / 
Friedhofskapelle:

1. für die Benutzung der Leichenhalle (Kühlkammer)  
– pro Tag –: 10,00 €

2. für die Benutzung der Friedhofskapelle:
a) normale Nutzungsdauer – je Trauerfeier –

(Dauer ca. 30 Minuten): 240,00 €
b) bei Verlängerung der normalen Nutzungs-

dauer – je Trauerfeier – 
(Dauer max. 60 Minuten): 480,00 €

Wir weisen grundsätzlich daraufhin, dass zusätzliche 
Kosten durch den Bestatter entstehen können.

III. Gebühren für die Bestattung:

Die Gebühren umfassen neben der eigentlichen Bestat-
tung (Hauptleistung) auch die anfallenden Nebenkos-
ten für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräu-
men der Kränze und der überflüssigen Erde.

Diese Leistungen werden zur Wahrung eines einheitli-
chen Erscheinungsbildes, zur Einhaltung bestattungs-
rechtlicher Vorschriften und zur Sicherung der Würde 
des Ortes entsprechender Abläufe auf dem Friedhof 
allein von der Friedhofsträgerin erbracht.
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1. für eine Sargbestattung:
a) bei Verstorbenen bis zum  

vollendeten 1. Lebensjahr: 150,00 €
b) bei Verstorbenen bis zum  

vollendeten 5. Lebensjahr: 215,00 €
c) bei Verstorbenen ab dem  

6. Lebensjahr: 500,00 €

2. für eine Urnenbestattung:
a) je Bestattungsfall:  150,00 €

Sofern anlässlich der Bestattung Arbeiten erforder-
lich werden, die den üblichen Aufwand überschrei-
ten, wird hierfür eine zusätzliche Gebühr in Höhe des 
tatsächlichen entstandenen Bruttoaufwandes erho-
ben.

IV. Gebühren für Umbettungen:

Diese Leistungen werden zur Wahrung eines einheitli-
chen Erscheinungsbildes, zur Einhaltung bestattungs-
rechtlicher Vorschriften und zur Sicherung der Würde 
des Ortes entsprechender Abläufe auf dem Friedhof 
allein von der Friedhofsträgerin erbracht.

1. für die Ausgrabung einer Leiche: 1.300,00 €
2. für die Ausgrabung einer Urne: 375,00 €

Bei Wiederbeisetzung auf demselben Friedhof ergeben 
sich zusätzlich die gleichen Gebühren wie bei einer Be-
stattung.

V. Gebühren für die Genehmigung der Errichtung 
oder Änderung sowie für die Prüfung der Stand-
sicherheit von Grabmalen und die spätere Ent-
sorgung:

a) für ein stehendes Grabmal – klein:  
(bis 0,45 m²) 125,00 €

 (Breite bis 60 cm/Höhe bis 75 cm) 
b) für ein stehendes Grabmal – mittel:  

(bis 0,80 m²) 200,00 €
 (Breite bis 100 cm/Höhe bis 80 cm)
c) für ein stehendes Grabmal – groß:  

(über 0,80 m²) 350,00 €
 (Breite ab 100 cm/Höhe ab 80 cm)
d) für ein liegendes Grabmal – klein:  

(bis 1,0 m²) 125,00 €
 (Breite bis 100 cm/Höhe bis 100 cm)
e) für ein liegendes Grabmal (Grabplatte) – 

groß: (über 1,0 m²) 225,00 €
 (Breite ab 105 cm/Höhe ab 105 cm)
f) für eine Kissenplatte (bis 0,4 m²) 75,00 €
g) für die laufende Überprüfung der Standsi-

cherheit für stehende Grabmale bei der  
Verlängerung von Nutzungsrechten  
– für jedes Jahr der Verlängerung–: 3,00 €

VII. Gebühren für die vorzeitige Rückgabe des Nut-
zungsrechtes einer Grabstätte vor Beendigung 
der Ruhezeit:

Bei vorzeitigem Verzicht auf das Nutzungsrecht an einer 
Grabstätte werden Gebühren für die Einebnung und 
eine Pflegepauschale pro Jahr bis zum Ablauf der Ruhe-
zeit erhoben:

1. für die Einebnung von Grabstätten:
a) einer Wahl- oder Reihengrabstätte  

– je Grabstelle –: 150,00 €
b) einer Urnenwahlgrabstätte  

– je Grabstätte –: 75,00 €
c) einer Urnenreihengrabstätte  

– je Grabstelle –: 75,00 €

Sofern anlässlich der Einebnung der Grabstätten au-
ßergewöhnliche Kosten entstehen, die den üblichen 
Aufwand überschreiten, wird hierfür eine zusätzliche 
Gebühr in Höhe des tatsächlich entstandenen Brutto-
aufwandes erhoben.

2. für die Pflege von Grabstätten:
a) Pflegepauschale für eine Wahl- oder Reihen-

grabstätte – je Grabstelle / pro Jahr – 50,00 €
b) Pflegepauschale für eine Urnenwahlgrab-

stätte – je Grabstätte / pro Jahr – 25,00 €
c) Pflegepauschale für eine Urnenreihengrab-

stätte – je Grabstellen / pro Jahr – 25,00 €

Dies gilt nicht für Grabstätten, deren Pflege aufgrund 
sonstiger Vorschriften ausschließlich der Friedhofsträ-
gerin obliegt.

3. Leistungen, für die in dieser Gebührenordnung 
kein Tarif vorgesehen ist, werden nach dem tat-
sächlichen Bruttoaufwand berechnet.

VIII. Gebühren für die Ersatzvornahme bei Pflichtver-
letzungen durch die Nutzungsberechtigten:

Sofern eine nutzungsberechtigte Person die ihr gemäß 
der Friedhofsordnung für den Friedhof der Ev.-luth. St. 
Pankratius-Kirchengemeinde in Burgdorf obliegenden 
Pflichten nicht erfüllt und sich die Friedhofsträgerin 
diesbezüglich das Recht vorbehalten hat eine Ersatz-
vornahme auf Kosten der nutzungsberechtigten Person 
vorzunehmen, wird für die Durchführung der Ersatzvor-
nahme eine Gebühr in Höhe des tatsächlich entstande-
nen Bruttoaufwandes erhoben.

IX. Sonstige Gebühren:

1. Gebühren für die Umwandlung einer bisherigen 
Wahlgrabstätten in eine Rasenwahlgrabstätte vor 
Beendigung der Ruhezeit:
a) für die Abräumung der Anpflanzungen und 

die Raseneinsaat – je Grabstelle –: 150,00 €
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b) für die anfallende Rasenpflege bis  
zum Ablauf der Ruhezeit  
– pro Jahr / je Grabstelle: 50,00 €

2. Gebühren für die Neuverfüllung und Neuverdich-
tung einer eingefallenen Grabstelle:
a) – je Grabstelle –: 150,00 €
b) Zusätzlich erforderliche Arbeiten bei der 

Neuverfüllung einer Grabstelle (Grabstein  
sichern, übergroße Bepflanzungen  
abräumen etc.) werden nach dem tatsäch-
lichen Bruttoaufwand berechnet.

§ 7
Sonderfälle

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, 
werden von der Friedhofsverwaltung nach dem jeweili-
gen Bruttoaufwand berechnet.

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach der 
kirchenaufsichtlichen Genehmigung und nach der 
öffentlichen Bekanntmachung zum 1. Januar 2025 
in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenord-
nung tritt die bisherige Friedhofsgebührenord-
nung nebst Änderungen außer Kraft.

Burgdorf, den 13. November 2024

 Der Kirchenvorstand
gez. Grote L. S. gez. J. Rheinhardt 
Vorsitzende  Kirchenvorsteher

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß 
§ 66 Abs. 3 Nr. 2 der Kirchengemeindeordnung kirchen-
aufsichtlich genehmigt.

Burgwedel, den 4. Dezember 2024

 Ev.-luth. Kirchenkreis Burgdorf
 Der Kirchenkreisvorstand
 Im Auftrage
L. S. gez. Rust 

Bevollmächtigte des Kirchenkreisvorstandes

– – –

Wasserverband Peine

u	 3. Satzung zur Änderung der Satzung des 
Wasserverbandes Peine über die Erhebung 
von Abgaben für die Abwasserbeseitigung 
für das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in 
Niedersachsen (Abgabensatzung Abwasser 
Niedersachsen) vom 04.11.2022 in der zurzeit 
gültigen Fassung der 2. Änderungssatzung  
vom 08.12.2023

Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Aus-
führungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz (Nds. 
AGWVG) vom 06.06.1994 (Nds. GVBl. 238), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 08.02.2024 (Nds. GVBl. Nr. 9), 
i. V. m. §§ 96 ff. des Niedersächsischen Wassergesetzes 
(NWG) i. d. F. vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25.09.2024 (Nds. GVBl. Nr. 
82), i. V. m. § 37 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) 
vom 14.12.2010 (GVBl. Hessen I S. 548), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28.06.2023 (GVBl. S. 473), i. V. m. 
den §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22.12.2023 (BGBl. I Nr. 409), i. V. m. den §§ 2, 5, 
6, 8 und 11 ff. des Niedersächsischen Kommunalabga-
bengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. 
S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.09.2022 
(Nds. GVBl. S. 589) i. V. m. dem Staatsvertrag zwischen 
dem Land Niedersachsen und dem Land Hessen über 
Zweckverbände, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, 
kommunale Arbeitsgemeinschaften und Wasser- und 
Bodenverbände vom 11.02.1975/16.04.1975, ratifiziert 
durch Gesetz vom 16.12.1975 (Nds. GVBl. S. 417) und 
durch Gesetz vom 15.12.1975 (GVBl. Hessen I S. 305), 
sowie i. V. m. den in der Anlage 1 genannten vertrag-
lichen Vereinbarungen zwischen dem Wasserverband 
Peine und der jeweiligen Mitgliedsgemeinde über die 
Übertragung der Aufgabe der öffentlichen Abwasser-
beseitigung und der Befugnis zum Erlass von Satzun-
gen in Bezug auf die Abwasserbeseitigungspflicht, hat 
die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Peine 
am 06.12.2024 folgende Änderungssatzung beschlos-
sen:

Artikel 1
Änderung der Satzung

Die Satzung des Wasserverbandes Peine über die Er-
hebung von Abgaben für die Abwasserbeseitigung 
für das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in Niedersach-
sen (Abgabensatzung Abwasser Niedersachsen) vom 
04.11.2022 (verkündet u. a. im Amtsblatt Nr. 30 des Land-
kreises Peine vom 30.11.2022 sowie in weiteren Verkün-
dungsmedien, siehe www.wvp-online.de) in der Fas-
sung der 2. Änderungssatzung vom 08.12.2023 wird wie 
folgt geändert:
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I. Änderung des Titels

Der Titel der Satzung wird geändert in „Satzung des 
Wasserverbandes Peine über die Erhebung von Abga-
ben für die Abwasserbeseitigung (Abgabensatzung Ab-
wasser)“.

II. Änderung von § 1

1. In § 1 Absatz 1 wird „Abwassersatzung für das Ge-
biet der Mitgliedsgemeinden in Niedersachsen“ er-
setzt durch „Abwassersatzung“.

2. In § 1 Absatz 5 Satz 1 wird „Abwassersatzung für 
das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in Niedersach-
sen“ ersetzt durch „Abwassersatzung des WV“.

III. Änderung von § 7

In § 7 Absatz 1 wird „Abwassersatzung des WV für das 
Gebiet der Mitgliedsgemeinden in Niedersachsen“ er-
setzt durch „Abwassersatzung des WV“.

IV. Änderung von § 12

In § 12 Absatz 2 Satz 2 wird nach „der Niedersächsischen 
Bauordnung (NBauO)“ eingefügt „oder der Hessischen 
Bauordnung (HBO)“.

V. Änderung von § 23

In § 23 wird folgender Satz 2 eingefügt: „Im Falle der 
Selbstanlieferung entsteht die Gebührenpflicht mit der 
Anlieferung auf der Abwasserbehandlungsanlage.“

VI. Änderung der Anlage 1

In Anlage 1 zur Satzung wird in die Tabelle am Ende fol-
gende neue Zeile eingefügt:

Gemeinde 
Nieste  
(Hessen)

a) Vereinbarung über die Über- 
 tragung der Aufgabe der Abwasser- 
 beseitigung vom 26.06.2014
b)  Vertrag zur Übertragung von  

Satzungsrechten vom 26.06.2014

VII. Änderung der Anlage 2

a) Ziffer 1 Buchstabe a der Anlage 2 wird wie folgt ge-
ändert:

a) Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbesei-
tigung und die zentrale Niederschlagswasserbe-
seitigung
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Gebiet der jeweiligen 
öffentlichen Einrich-
tung gemäß § 1 Abs. 
2 und Abs. 3 i. V. m. 
Anlage 2 der Abwas-
sersatzung des WV

Zentrale Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Niederschlags-
wasserbeseitigung

Grundgebühr 
(in € pro Grundstücksan-
schluss und Jahr)

Mengengebühr 
(in € pro m³ Schmutz-
wasser)

Gebühr 
(in € pro m² maßgebliche 
Grundstücksfläche und 
Jahr)

Solidargebiet 120,00 €/Jahr 4,15 €/m³ 0,33 €/m²/Jahr

Samtgemeinde Badde-
ckenstedt

108,00 €/Jahr 3,69 €/m³ 0,23 €/m²/Jahr

Flecken Delligsen 120,00 €/Jahr 4,36 €/m³ 0,22 €/m²/Jahr

Gemeinde Holle 72,00 €/Jahr 3,45 €/m³ 0,23 €/m²/Jahr

Gemeinde Vechelde 60,00 €/Jahr 2,55 €/m³ 0,30 €/m²/Jahr

b) Ziffer 1 Buchstabe b der Anlage 2 wird wie folgt ge-
ändert:

b) Starkverschmutzerzuschlag bei der zentralen 
Schmutzwasserbeseitigung

Gebiet der jeweiligen öffentlichen Einrichtung 
gemäß § 1 Abs. 2 und Abs. 3 i. V. m.  
Anlage 2 der Abwassersatzung des WV

Schmutzfrachtabhängiger 
Gebührenanteil (Wert x der 
Formel in § 6 Abs. 4)

Mengenabhängiger Ge-
bührenanteil (Wert y in der 
Formel in § 6 Abs. 4)

Solidargebiet 0,41 0,59

Samtgemeinde Baddeckenstedt 0,29 0,71

Flecken Delligsen 0,45 0,55

Gemeinde Holle 0,38 0,62

Gemeinde Vechelde 0,38 0,62

c) Ziffer 1 Buchstabe c der Anlage 2 wird wie folgt ge-
ändert:

c) Gebühren für die dezentrale Schmutzwasserbe-
seitigung

Mengengebühr für Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben ohne 
Selbstanlieferung (in € pro m³ Schmutzwasser)

90,48 €/m³

Mengengebühr für Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben mit 
Selbstanlieferung (in € pro m³ Schmutzwasser)

2,51 €/m³

Mengengebühr für Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen ohne Selbstanlie-
ferung (in € pro m³ Fäkalschlamm)

212,61 €/m³

Mengengebühr für Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen mit Selbstanliefe-
rung (in € pro m³ Fäkalschlamm)

62,03 €/m³



Amtsblatt für die Region Hannover Nr. 52/2024

– 645 –

d) Ziffer 2 der Anlage 2 wird wie folgt geändert:

2. Beiträge

Gebiet der jeweiligen öffentlichen 
Einrichtung gemäß § 1 Abs. 2 und 
Abs. 3 i. V. m. Anlage 2 der Abwas-
sersatzung des WV

Beitrag für die Herstellung der 
jeweiligen öffentlichen Einrich-
tung zur zentralen Schmutzwas-
serbeseitigung 
(in € pro m² maßgebliche Fläche)

Beitrag für die Herstellung der je-
weiligen öffentlichen Einrichtung 
zur zentralen Niederschlagswas-
serbeseitigung 
(in € pro m² maßgebliche Fläche)

Solidargebiet 9,74 €/m² 3,03 €/m²

Samtgemeinde Baddeckenstedt 10,03 €/m² 3,60 €/m²

Flecken Delligsen 7,45 €/m² 1,97 €/m²

Gemeinde Holle 7,30 €/m² 1,94 €/m²

Gemeinde Vechelde 10,31 €/m² 4,64 €/m²

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Peine, 06.12.2024

Wasserverband Peine
gez. Lutz Erwig

Verbandsvorsteher

– – –

u	 2. Satzung zur Änderung der Abwassersatzung 
des Wasserverbandes Peine für das Gebiet 
der Mitgliedsgemeinden in Niedersachsen 
(Abwassersatzung Niedersachsen) vom 
16.09.2022 in der zurzeit gültigen Fassung der  
1. Änderungssatzung vom 08.12.2023

Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Aus-
führungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz (Nds. 
AGWVG) vom 06.06.1994 (Nds. GVBl. 238), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 08.02.2024 (Nds. GVBl. Nr. 9), 
i. V. m. §§ 96 ff. des Niedersächsischen Wassergesetzes 
(NWG) i. d. F. vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25.09.2024 (Nds. GVBl. Nr. 
82) i. V. m. den §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22.12.2023 (BGBl. I Nr. 409), i. V. m. 
dem Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen 
und dem Land Hessen über Zweckverbände, öffent-
lich-rechtliche Vereinbarungen, kommunale Arbeits-
gemeinschaften und Wasser- und Bodenverbände vom 
11.02.1975/ 16.04.1975, ratifiziert durch Gesetz vom 
16.12.1975 (Nds. GVBl. S. 417) und durch Gesetz vom 
15.12.1975 (GVBl. Hessen I S. 305), ), sowie i. V. m. den in 
der Anlage 1 genannten vertraglichen Vereinbarungen 
zwischen dem Wasserverband Peine und der jeweiligen 
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Mitgliedsgemeinde über die Übertragung der Aufgabe 
der öffentlichen Abwasserbeseitigung und der Befug-
nis zum Erlass von Satzungen in Bezug auf die Abwas-
serbeseitigungspflicht, hat die Verbandsversammlung 
des Wasserverbandes Peine am 06.12.2024 folgende 
Änderungssatzung beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Satzung

Die Abwassersatzung des Wasserverbandes Peine für 
das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in Niedersachsen 
(Abwassersatzung Niedersachsen) vom 16.09.2022 (ver-
kündet u. a. im Amtsblatt Nr. 30 des Landkreises Peine 
vom 30.11.2022 sowie in weiteren Verkündungsmedien, 
siehe www.wvp-online.de) in der Fassung der 1. Ände-
rungssatzung vom 08.12.2023 wird wie folgt geändert:

I. Änderung des Titels

Der Titel der Satzung wird geändert in „Abwassersat-
zung des Wasserverbandes Peine (Abwassersatzung)“.

II. Änderung von § 1

1. In § 1 Absatz 1 wird nach „gemäß § 4 Abs. 1 Nds. 
AGWVG“ eingefügt „oder gemäß § 37 Abs. 6 HWG“.

2. In § 1 Absatz 3 wird „mit Ausnahme der Gemeinde 
Ilsede“ gestrichen.

3. § 1 Absatz 4 wird gestrichen.

4. § 1 Absatz 5 bis Absatz 11 werden § 1 Absatz 4 bis 
Absatz 10.

III. Änderung von § 2

In § 2 Absatz 8 lit. c wird nach „im Sinne des NWG“ ein-
gefügt „oder des HWG“.

IV. Änderung von § 3

In § 3 Absatz 4 Satz 1 wird nach „§ 96 Abs. 6 Satz 3 NWG“ 
eingefügt „oder sonstige gesetzliche Vorschriften“.

V. Änderung von § 5

1. In § 5 Absatz 1 wird am Satzende eingefügt „oder 
soweit gemäß § 37 Abs. 3 bis Abs. 5 HWG eine 
Pflicht zur Überlassung von Niederschlagswasser 
an den WV besteht“.

2. In § 5 Absatz 3 Satz 1 wird am Satzende eingefügt 
„oder soweit gemäß § 37 Abs. 3 bis Abs. 5 HWG eine 
Pflicht zur Überlassung des Niederschlagswassers 
an den WV besteht“.

VI. Änderung von § 6

1. In § 6 Absatz 1 Satz 2 wird nach „§ 98 Abs. 1 NWG“ 
eingefügt „oder i. V. m. § 38 HWG“.

2. In § 6 Absatz 1 Satz 3 wird nach „§ 98 Abs. 1 NWG“ 
eingefügt „oder § 38 HWG“.

VII. Änderung von § 9

In § 9 Absatz 2 wird nach „§ 62 Niedersächsische Bau-
ordnung (NBauO)“ eingefügt „oder nach §§ 62 ff. Hessi-
sche Bauordnung (HBO)“.

VIII. Änderung von § 14

1. In § 14 Absatz 7 Satz 1 wird nach „DIN 1986 Teil 30“ 
eingefügt „oder nach der Hessischen Abwasser-
eigenkontrollverordnung (EKVO)“.

2. In § 14 Abs. 7 Satz 2 wird „Der WV kann, über die in 
der DIN 1986 Teil 30 geforderten Dichtheitsprüfun-
gen hinaus,“ ersetzt durch „Der WV kann darüber 
hinaus“.

IX. Änderung von § 26

In § 26 Absatz 4 Satz 2 wird „Satzung des WV über die 
Erhebung von Abgaben für die Abwasserbeseitigung 
für das Gebiet der Mitgliedsgemeinden in Niedersach-
sen“ ersetzt durch „Satzung des WV über die Erhebung 
von Abgaben für die Abwasserbeseitigung“

X. Änderung der Anlage 1

In Anlage 1 zur Satzung werden in die Tabelle am Ende 
folgende neue Zeilen eingefügt:

Gemeinde 
Nieste  
(Hessen)

a) Vereinbarung über die Über- 
 tragung der Aufgabe der Abwasser- 
 beseitigung vom 26.06.2014
b) Vertrag zur Übertragung von  
 Satzungsrechten vom 26.06.2014

XI. Änderung der Anlage 2

1. Im Titel der Anlage 2 zur Satzung wird „Niedersach-
sen“ gestrichen.

2. In der Anlage 2 zur Satzung wird die Zeile der Mit-
gliedsgemeinde Ilsede wie folgt gefasst:

Gemeinde Ilsede ja

3. In Anlage 2 zur Satzung wird in die Tabelle am 
Ende folgende neue Zeile eingefügt:

Gemeinde Nieste (Hessen) ja
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Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Peine, 06.12.2024

Wasserverband Peine
gez. Lutz Erwig

Verbandsvorsteher

– – –

u	 1. Satzung zur Änderung der Satzung des 
Wasserverbandes Peine über die Abwälzung 
der Abwasserabgabe für das Gebiet der 
Mitgliedsgemeinden in Niedersachsen vom 
04.11.2022

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen 
Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz 
(Nds. AGWVG) vom 06.06.1994 (Nds. GVBl. 238), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 08.02.2024 (Nds. GVBl. Nr. 
9), i. V. m. § 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes 
(NWG) i. d. F. vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25.09.2024 (Nds. GVBl. Nr. 
82), i. V. m. den §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 22.12.2023 (BGBl. I Nr. 409), i. V. 
m. § 9 Abs. 2 des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG) 
i. d. F. vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 114), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 22.08.2018 (BGBl. I S. 1327), i. V. 
m. § 6 Abs. 2 des Niedersächsischen Ausführungsge-
setzes zum Abwasserabgabengesetz (Nds. AG AbwAG) 
i. d. F. vom 24.03.1989 (Nds. GVBl. 1989, 69), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 16.12.2021 (Nds. GVBl. S. 911), 
i. V. m. den §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kom-
munalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 20.04.2017 
(Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589), i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 2 
Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabga-
bengesetz (HAbwAG) i. d. F. vom 09.06.2016, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25.05.2023 (GVBl. S. 357), 
i. V. m. dem Staatsvertrag zwischen dem Land Nieder-
sachsen und dem Land Hessen über Zweckverbände, 
öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, kommunale Ar-
beitsgemeinschaften und Wasser- und Bodenverbände 
vom 11.02.1975/16.04.1975, ratifiziert durch Gesetz vom 
16.12.1975 (Nds. GVBl. S. 417) und durch Gesetz vom 
15.12.1975 (GVBl. Hessen I S. 305), sowie i. V. m. den in 
der Anlage genannten vertraglichen Vereinbarungen 
zwischen dem Wasserverband Peine und der jeweiligen 
Mitgliedsgemeinde über die Übertragung der Aufgabe 
der öffentlichen Abwasserbeseitigung und der Befug-
nis zum Erlass von Satzungen in Bezug auf die Abwas-
serbeseitigungspflicht hat die Verbandsversammlung 
des Wasserverbandes Peine am 06.12.2024 folgende 
Änderungssatzung beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Satzung

Die Satzung des Wasserverbandes Peine über die Abwäl-
zung der Abwasserabgabe für das Gebiet der Mitglieds-
gemeinden in Niedersachsen vom 04.11.2022 (verkün-
det u. a. im Amtsblatt Nr. 30 des Landkreises Peine vom 
30.11.2022 sowie in weiteren Verkündungsmedien, siehe 
www.wvp-online.de) wird wie folgt geändert:

I. Änderung des Titels

Der Titel der Satzung wird geändert in „Satzung des 
Wasserverbandes Peine über die Abwälzung der Ab-
wasserabgabe“.

II. Änderung von § 1

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Der Verband wälzt die Abwasserabgabe ab, 
die er
a) für Einleiter, die weniger als acht Kubik-

meter je Tag Schmutzwasser aus Haus-
haltungen und ähnliches Schmutzwas-
ser unmittelbar in ein Gewässer oder in 
den Untergrund einleiten (Kleineinlei-
tung), an das Land Niedersachsen oder 
das Land Hessen zu entrichten hat, und

b) für Einleiter, deren Schmutzwasser er 
nach dem Niedersächsischen Wasser-
gesetz zu beseitigen hat (Direkteinlei-
tung), an das Land Niedersachsen zu 
entrichten hat.

 Hierfür erhebt er nach Maßgabe dieser Satzung 
eine Abgabe.“

III. Änderung der Anlage

In Anlage 1 zur Satzung wird in die Tabelle am Ende fol-
gende neue Zeile eingefügt:

Gemeinde 
Nieste  
(Hessen)

a) Vereinbarung über die Über- 
 tragung der Aufgabe der Abwasser- 
 beseitigung vom 26.06.2014
b) Vertrag zur Übertragung von  
 Satzungsrechten vom 26.06.2014

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Peine, 06.12.2024

Wasserverband Peine
gez. Lutz Erwig

Verbandsvorsteher

– – –
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u	 2. Satzung zur Änderung der Satzung des 
Wasserverbandes Peine über die Erhebung 
von Verwaltungskosten im Bereich der 
Abwasserbeseitigung für das Gebiet der 
Mitgliedsgemeinden in Niedersachsen 
(Verwaltungskostensatzung Abwasser 
Niedersachsen) vom 04.11.2022 in der zurzeit 
gültigen Fassung der 1. Änderungssatzung  
vom 08.12.2023

Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Aus-
führungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz (Nds. 
AGWVG) vom 06.06.1994 (Nds. GVBl. 238), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 08.02.2024 (Nds. GVBl. Nr. 9), 
i. V. m. §§ 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes 
(NWG) i. d. F. vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25.09.2024 (Nds. GVBl. Nr. 
82), i. V. m. § 37 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) 
vom 14.12.2010 (GVBl. Hessen I S. 548), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28.06.2023 (GVBl. S. 473), i. V. m. 
den §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22.12.2023 (BGBl. I Nr. 409), i. V. m. § 4 des Nie-
dersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG)  
i. d. F. vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589), 
sowie i. V. m. dem Staatsvertrag zwischen dem Land 
Niedersachsen und dem Land Hessen über Zweckver-
bände, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, kommu-
nale Arbeitsgemeinschaften und Wasser- und Boden-
verbände vom 11.02.1975/16.04.1975, ratifiziert durch 
Gesetz vom 16.12.1975 (Nds. GVBl. S. 417) und durch 
Gesetz vom 15.12.1975 (GVBl. Hessen I S. 305), sowie i. V. 
m. den in der Anlage 1 genannten vertraglichen Verein-
barungen zwischen dem Wasserverband Peine und der 
jeweiligen Mitgliedsgemeinde über die Übertragung 
der Aufgabe der öffentlichen Abwasserbeseitigung und 
der Befugnis zum Erlass von Satzungen in Bezug auf 
die Abwasserbeseitigungspflicht hat die Verbandsver-
sammlung des Wasserverbandes Peine am 06.12.2024 
folgende Änderungssatzung beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Satzung

Die Satzung des Wasserverbandes Peine über die Er-
hebung von Verwaltungskosten im Bereich der Abwas-
serbeseitigung für das Gebiet der Mitgliedsgemeinden 
in Niedersachsen (Verwaltungskostensatzung Abwas-
ser Niedersachsen) vom 04.11.2022 (verkündet u. a. im 
Amtsblatt Nr. 30 des Landkreises Peine vom 30.11.2022 
sowie in weiteren Verkündungsmedien, siehe  
www.wvp-online.de) in der Fassung der 1. Änderungs-
atzung vom 08.12.2023 wird wie folgt geändert:

I. Änderung des Titels

Der Titel der Satzung wird geändert in „Satzung des 
Wasserverbandes Peine über die Erhebung von Verwal-
tungskosten im Bereich der Abwasserbeseitigung (Ver-
waltungskostensatzung Abwasser)“.

II. Änderung der Anlage 1

In Anlage 1 zur Satzung wird in die Tabelle am Ende fol-
gende neue Zeile eingefügt:

Gemeinde 
Nieste  
(Hessen)

a) Vereinbarung über die Über- 
 tragung der Aufgabe der Abwasser- 
 beseitigung vom 26.06.2014
b) Vertrag zur Übertragung von  
 Satzungsrechten vom 26.06.2014

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Peine, 06.12.2024

Wasserverband Peine
gez. Lutz Erwig

Verbandsvorsteher

– – –
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